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»Schule für eıne Cu«Cc Zeıt«
] Das Bıstum Rottenburg 1M Streıt die Bekenntnisschule

(1945—1967)

Als Schule bezeichnen WIr eine Eıinriıchtung, die 1mM Sınne eiınes besonderen Erziehungs-
verhältnisses zwischen Lehrer un Schüler der Vermittlung VO enntnissen und Fer-
tigkeiten un: der Bildung dient. Unter »schulischer Bıldung« verstehen WIr die Ge-
samtheıt unterrichtlicher Handlungen, die 1n der Ausbildung eines bestimmten
Kenntniszustands ıhren Abschluss findet. Und allein der FExıstenz VO Schulen un!
eiıner allgemeinen Schulpflicht, w1e WIr S1e 1n Deutschland beispielsweise 1n der Weıma-
ICr Reichsverfassung VO 1919 festgehalten finden, können WIr erkennen, dass jede (6°
sellschaft VO eiınem gewissen Kulturstand d} Erziehungsansprüche gegenüber iıhren
Mitgliedern erhebt, die für die Tradierung VO Kulturgütern un Werten notwendıg
sınd Dreı Zugänge, die deutlich machen, 4ass derjenige, der sıch mıt schulischer Bıl-
dung beschäftigt, bewusst oder unbewusst, ımmer Zukuntft (mıt-)gestaltet.

Schule schuldet der Jungen Generatıon Sınn-Zusammenhänge. Seılt CS Schulen z1Dt,
haben die christlichen Kırchen deshalb jer investiert. Zunächst mi1t dem Monopol
schulischer Bildung. Und heute neben den öttfentlichen Schulen als gröfßter freier
Schulträger weltweıt. Ob un: WwI1e€e die Kirchen sıch der Veranstaltung VO Schule 1ın
eıner Gesellschaft beteiligen sollen, diese rage WAar ımmer wıeder Gegenstand VO Al -

gumentatıven Auseinandersetzungen. Besonders dann, WE sıch abzeichnete, dass CS
mıiıt dem Schulsystem w1e bisher nıcht weıtergehen konnte. Dıiese Sıtuation ergab sıch
eindeutig mıt dem Zusammenbruch des natıonalsozialistischen Regimes 1n Deutschland

Ende des Zweıten Weltkriegs. In meınem Beıtrag möchte ich die Posıtion und Rolle
des Bıstums Rottenburg 1m Streıit die katholische Bekenntnisschule näher betrach-
ten, diesem Beispiel mehr ber das kıirchliche Agıeren 1n der Offtentlichkeit der
Nachkriegszeit ertahren. Als Betrachtungszeiträume werde iıch die unmıittelbaren
Nachkriegsjahre, die Fünfziger- un die Sechzigerjahre des zwanzıgsten Jahrhunderts
unterscheiden un! 1n eiınem Auswertungsteıil dann der rage nachgehen, inwıeweıt
Leıitbilder weltnaher Katholizıität für das kirchliche Handeln iın den Auseinandersetzun-
gCnh die Schultorm 1ın Württemberg (1945—1967) bestimmend:

Dıie Herausbildung der Posıtion des Bıstums Rottenburg 1mM Streıt
die Schulform 1n den unmıiıttelbaren Nachkriegsjahren

Südwestdeutschland nach dem Fnde des 7 weıten Weltkriegs
Nachdem die ‚Deutsche Wehrmacht:« Maı 1945 die totale Kapitulation erklärt un!
den Zweıten Weltkrieg verloren gegeben hatte, begann für die Deutschen der schwierige
Weg 1ın einem Staat, dessen Territorıum durch verschiedene tremde Heere vollständig
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besetzt wWAar und 1n dem jede staatliche Verwaltungstätigkeit aufgehört hatte. Die S1e-
germächte (USA,; SowjJetunion, Großbritannıien und Frankreich) teilten das deutsche
Staatsgebiet in vier Besatzungszonen. Dabe:ı tielen die rüheren Länder Württemberg
und Baden 1mM Südwesten des vormalıgen Deutschen Reiches in die Verwaltungshoheit
der Militärstreitkräfte Frankreichs un:! der USA ach zähen Verhandlungen kam
eıner Eınıgung ber die territorialen Ansprüche: Die Südgrenzen der Landkreise Karls-
ruhe-Pforzheim-Böblingen-Nürtingen-Göppingen-Ulm wurden ZUr Demarkationsli-
nıe zwischen den Besatzungszonen bestimmt. Dıie Amerikaner sollten jeweıils den Öörd-
lichen Teil Württembergs und Badens verwalten; der Zuständigkeitsbereich der
französıschen Miılıitärs erstreckte sıch ber Südwürttemberg und Süudbaden.

Wiährend der folgenden Monate bemühten sıch Amerikaner w1e Franzosen rasch
w1e€e möglıch eiıner effektiven Gliederung der Verwaltung ıhrer Besatzungszonen
kommen. ıne solche Verwaltungsordnung usstie ZU einen den bestimmenden Eın-
uss der Besatzungsmächte absichern, andererseıts sollte sS1e möglichst personalsparend

verwirklichen se1in. So erfolgte November 1945 der 7Zusammenschluss der
nördlichen Teıle Württembergs und Badens ZU Land Württemberg-Baden. Re-
gjerungssıtz wurde Stuttgart. Dem südwürttembergischen Landesteil gliıederte die fran-
zösısche Besatzungsmacht die angrenzenden Hohenzollerischen Lande d die se1ıt 1850
preußisch SECWESCH Dıie Regierung des 1M Aprıl 1946 gebildeten Landes Süd-
württemberg-Hohenzollern saß 1in Tübingen. Aus dem südliıchen eıl des alten Landes
Baden machten die Franzosen gleichzeıtig das Land (Süd-)Baden, dessen Geschicke VO

Freiburg aus gelenkt wurden.
Folge dieser Neugliederung: Dıie alten Länder Baden und Württemberg VO

Grenzen zerschnitten, w as Enttäuschungen hervorrief. Besonders frustriert W ar die Be-
völkerung Nordbadens. In Karlsruhe, der rüheren Landeshauptstadt Badens, yab 65

tortan keine Landesregierung mehr. Heıinrich Köhler, der aus Nordbaden stammende
stellvertretende Ministerpräsident Württemberg-Badens, nannte den Tag der Ausgabe
des Betehls Nordwürttemberg und Nordbaden einem einheitlich verwalteten Gebiet
zusammenzufassen‚ einen Unglückstag Jür das badıiısche Volk, die Verein:gung einer
natürlichen Fhe! uch 1n Württemberg herrschte Verbitterung ber die Trennung VO  3

nördlichem und südlıchem Landesteıl. Das verdeutlıicht: Den Blick aut das Jahr 1945
richten heißt nıcht, ass die Geschichte 1mM deutschen Südwesten auf die Bıldung des
Bundeslandes Baden-Württemberg zugeeılt ware. Württembergern w1e Badenern Zing
N zunächst vorrangıg darum, den ınneren 7Zusammenhalt der getrennten Teıle ıhrer al-
ten Länder wahren.

Duie Verfassungsberatungen ın den Yel sudwestdeutschen Ländern

Württemberg-Baden
Dıie amerikanische Besatzungsmacht legte besonderen Wert auf eıne zügıge Regelung
der Verhältnisse 1n iıhrer Besatzungszone. So ordnete ıhre Milıtärregierung bereıits
11 Februar 1946 gegenüber dem Ministerpräsidenten Württemberg-Badens, Reinhold
Maıer, die Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs Im Mittelpunkt der Beratung
stand anderem die Schulfrage, die 1n Württemberg-Baden der anz VeCI -

schiedenen Tradıitionen der verbundenen Landesteıle besonders ınteressant werden
sollte.

Aktennotiz VO'  3 1946, ohne SENAUCS Datum, 1In: Heinrich ÖHLER, Lebenserinnerungen des Po-
lıtıkers un! Staatsmannes 1); Stuttgart 1964, 2164
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Im alten Land Württemberg War bıs ZU Julı 1936 die geltende Schulform für
die Volksschule allein die Bekenntnisschule SCWESCH. Das Charakteristische der wurt-
tembergischen Bekenntnisschule bestand darın, 4ass s1ie für chüler und Lehrer dessel-
ben Bekenntnisses eingerichtet wurde und 1in ihr nıcht NUur der Religionsunterricht, SOINl-

dern der Unterricht 1mM Geilst des Bekenntnisses erteilt wurde »Lehrbücher,
Lehrstoffe und Erziehungsmethoden entsprachen den Vorstellungen der jeweiligen
Konfession, die Lehrerausbildung erfolgte in konfessionellen Lehrerseminaren; aber
auch die Schulautfsicht War ach Konfessionen getrennt«“,

In Badens Volksschule dagegen gab 6S bereıits se1it 1876 keine Trennung der Schüler
mehr ach Kontftessionen. Grundsätzlich galt, 4sSss der Unterricht, mıiıt Ausnahme des
Religionsunterrichts, allen Schülern gemeinsam erteiılt wurde Die katholische Kirche
hatte 1in Baden den Fortbestand der Bekenntnisschule gefordert, War aber mıiıt ıhren Vor-
stellungen den Befürwortern der »Badischen Simultanschule« unterlegen.

In den Jahren nationalsozialistischer Herrschaft die Bekenntnisschulen ob-
ohl Hıtler deren Bestand 1im Reichskonkordat VO 1933 ausdrücklich garantıert hatte

allerorts 1mM Deutschen Reich 1n simultane ‚Deutsche Volksschulen« umgewandelt
worden. Se1it 1939 WAar der Religionsunterricht aus dem Fächerkatalog der öffent-
liıchen Schulen verschwunden und durch einen ‚Weltanschauungsunterricht: abgelöst
worden. Aus diesen Erfahrungen heraus gab 6S unterschiedliche Auffassungen, welche
Oorm die Volksschule in Württemberg-Baden erhalten sollte. Fur die Sozialdemokraten

die Demokraten und die Kommunisten WAar klar, ass S1e für eine
Gemeinschaftsschule eintraten. Fuür s1e gineg 6S 1Ur die rage, ob der Charakter die-
scer Schule als christlich festgelegt werden sollte oder nıcht und WenNnn Ja, wIEe. Die
CDU dagegen stellt in Württemberg-Baden wıederum die Bekenntnisschule ZUr Dis-
kussion. Ihr Sprecher, Felix Walter, orderte 1n der Verfassunggebenden Landesver-
sammlung, in württembergischer Tradition be1i der Bestimmung der Schulform den
Wıiıllen der Eltern entscheiden lassen?.

Dıie katholische Kırche, deren engaglertester Vertreter 1n dieser Sache der Rotten-
burger Domkapitular Wilhelm Sedlmeier WAarl, versuchte die CD  e 1mM Laute der Ver-
handlungen auf die Posıtion Pro Bekenntnisschule festzumachen. ber die nordwürt-
tembergische (}  = WAar für eıne harte Haltung für die Kontftessionsschule nıcht
gewıinnen. Dıiıe Christdemokraten wollten sıch VO Bindung die katholische
Kırche freischwimmen, 1mMm überwiegend protestantischen Nordwürttemberg als
Volkspartei tür Wiähler aller Kontessionen interessant bleiben.

Als die katholische Kirche VOTLr ugen hatte, dass s1e keine politische Kraft finden
würde, die ihre Interessen der Konfessionsschule mıt etztem FEınsatz würde,
ging s1ie direkt auf die evangelische Kırche und das Kultusministerium Z 1in einer
Vorabstimmung der Interessen ıhrem Wunsch gröfßstmögliche Geltung verschaffen.
In der 1im ugust 1946 getroffenen Vereinbarung gelang cS5 jedoch nıcht, die Konfessi-
onsschule als fixen Bestandteil einer Ordnung des Schulwesens unterzubringen. Dıie
Vereinbarung der Kıirchen mıiıt dem Kultusministerium IT nıcht NUur die Schulform
weıtgehend auUs, sondern ıhre Formulierungen wıesen wenn s1e VO öffentlichen
Schulen auf christlicher Grundlage sprechen, 1n denen der Geilst der Duldung und SC-
genseıitigen Achtung gepflegt werden soll vielmehr auf die christliche Gemeinschafts-

Raolt WINKELER, Der Kampf die Konfessionsschule 1n Württemberg 949, 1n R]IKG R
1988, 73—89, hier:

Vgl Verfassunggebende Landesversammlung Württemberg-Baden, Sıtzung 18 Julı 1946,
Verhandlungen,
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schule enn auf einen Verhandlungserfolg der katholischen Kirche 1m Blick auf die Be-
kenntnisschule*. In der 24 Oktober 1946 beschlossenen Landesverfassung heifßt
dann auch: Dıie öffentlichen Schulen sıind christliche Gemeinschaftsschulen. Der
Unterricht ayırd samtlıchen Schülern gemeıinsam erteılt mit Ausnahme des Religionsun-
terrichts, Wenn dıe Schüler verschiedenen Bekenntnissen angehören. Bei der Bestellung
der Lehrer soll auf das religiöse und weltanschauliche Bekenntnis der Schüler möglichst
Rücksichte werden, jedoch dürfen die nıcht bekenntnismäßig gebundenen
Lehrer nıcht benachteiligt zwerden. In der Schule wwaltet der (rJeıst der Duldsamkeit UuN
der sozıalen Fthik Das Schulwesen steht der Aufsicht des Staates°.

Württemberg-Hohenzollern
In Württemberg-Hohenzollern, dessen Herzstück der südliche Landesteil des alten
Landes Württemberg bildete, WAar das Engagement der Bevölkerung für die Bekenntnis-
schule eidenschafrtlich. Auf dem Hintergrund posıtıver Erfahrungen, die die Bevölke-
Iung MmMIt dieser Schultorm gemacht hatte enn seıt N öffentliche Schule gzab, WAar die
Schule 1er konftessionell SCWESCH stritt S1€e tfür die Bekenntnisschule. Federführend

dabei die Katholiken, die sowohl 1n Südwürttemberg W1€e 1n Hohenzollern die
Bevölkerungsmehrheit stellten.

iıne Elternbefragung durch die Landesdirektion für Kultus, Erziehung und Kunst
hatte schon 1946 ergeben, dass ELW.: 90 Prozent der katholischen Eltern die Kontftessi-
onsschulen wünschten, während sıch die evangelısche Elternschaft mehrheitlich einer
Abstimmung enthielt®. Deshalb W ar Oktober 1946 Begınn des Schuljahres
946/47 die Trennung der Volksschulen ach Bekenntnissen da durchgeführt worden,

Eltern einen Antrag gestellt hatten und die kontessionelle Minderheit mindestens 60
Kınder ausmachte. Der Status der Volksschule Württemberg-Hohenzollerns War dabei
bewusst och nıcht testgelegt worden: das sollte der Verfassung des Landes vorbehalten
bleiben!?.

Bereıts Begınn der Verfassungsberatungen und Dezember 1946 zeıigtesich, 4ass die Schulfrage eines der umstrıttensten Themen der Versammlung überhauptwerden sollte. Di1e Gedanken der Abgeordneten kreisten die rage, WI1e INnan aNSC-sichts der inzwischen verabschiedeten Verfassung VO Württemberg-Baden mıt ihrem
Gemeinschaftsschulartikel einen eigenen Schulartikel tormulieren könne, der die CNSCVerbindung mıiıt Nordwürttemberg nıcht aufs Spiel setzte

In der südwürttembergischen Ca  S tobte ein Flügelkampf. Dıie Mehrheit der ka-
tholischen Abgeordneten wollte die Bekenntnisschule in der Verfassung verankert
hen, während die evangelıschen darauf pochten, 4ass die Verfassung zumindest die K
ex1istenz VO Gemeinschafts- und Bekenntnisschule testschreibe. Dıie katholischen
Abgeordneten hatten 1n der Fraktion ZWar ıne deutliche Mehrkheıit VO RL 15 Stim-
MEN, hätten also mıiıt Mehrheitsentscheid die Bekenntnisschule fraktionsintern durchset-

Vgl »Ordnung des Schulwesens VO August 1946«<. Vereinbarung des Kultusministeriums
mıi1ıt den Kırchen, 1n 450 Jahre Kırche und Schule in Württemberg. Ausstellung ZUTr 450-Jahr-Feier
der Evangelischen Landeskirche. Katalog 1mM Auftrag des Evangelischen Oberkirchenrats, hg.Pädagogisch-theologischen Zentrum Stuttgart, Stuttgart 1984, 364

Verfassung für Württemberg-Baden, 1n Regierungsblatt der Regierung Württemberg-Baden
(1)1946, Nr. VO: November 1946, 281

Vgl WINKELER, Kampf die Kontessionsschule (wıe Anm 2) 8587
Rechenschaftsbericht des Staatssekretariats Württemberg-Hohenzollern, Staatsrat Prof. Carlo

SCHMID VOT der Beratenden Landesversammlung Württemberg-Hohenzollern, Sıtzung VO
November 1946, hier: 6, 11 und
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zen können. Protestantische Fraktionsmitglieder hatten jedoch signalısıert, ass S1€e sıch
be1 der Abstimmung 1m Plenum der Beratenden Landesversammlung in dieser rage
nıcht dem Fraktionszwang unterwerfen würden. Zeitweise nahmen die Auseinanderset-
ZUNgCH innerhalb der süudwürttember ischen GB  O ernste Formen Al »da{fß ıhre Fx1-

als interkonfessionelle Parteı dem Spiel stand«®.
Bewegung in der Sache brachte das Eingreifen der französıschen Milıtärregierung.

Die Franzosen zunächst auf dem Hintergrund der Erfahrungen mi1t der aıkalen
Schule 1in Frankreich für eiıne Gemeinschaftsschule ohne Religionsunterricht eingetre-
ten. Als s1e erkannt hatten, »dafß S1e sıch be1 einem weıteren Widerstand die
Konfessionsschule Schwierigkeiten MIit Teilen der katholischen Bevölkerung und der
römischen Kurıe einhandeln würden«?, mäßigten s1e ıhre Posıtion und verlangten in
dem Entwurf des Schulartikels lediglich die Christlichkeit der Volksschulen festzuhalten.

In dieser Sıtuation verständıgten siıch (A4)  . und SPD außerhalb der Landesver-
sammlung auf einen Kompromiss. Im Gegenzug einem Entgegenkommen der € 13  @
1n der rage der Enteignungsartikel tolerierte die SPD den NEeEUu gefassten Schulartikel
der CDU: der nıcht mehr unmittelbar die Bekenntnisschule forderte, sondern das El-
ternrecht auf Miıtbestimmung ber die Schulform verlangte. Eın Schulgesetz VO 26
ugus 1946 regelte den Modus der Abstimmung ZUur Feststellung des Wıillens der Er-
ziehungsberechtigten‘ und ıhre Durchführung 1im Dezember 1948% erbrachte für die
katholische Bekenntnisschule 55,19 Prozent, für die evangelische Bekenntnisschule
23,20 Prozent und für die christliche Gemeinschaftsschule 21,61 Prozent der abgegebe-
HCI Stimmen. Im Zuge der öffentlichen Schulanmeldungen entstanden 1mM Januar 1949
schließlich 649 katholische Volksschulen, 319 evangelısche Volksschulen und 86 christ-
lıche Gemeinschaftsschulen. Konzentriert INa sıch be1 der Betrachtung auf die katholi-
schen Schülerinnen un Schüler, fällt auf, ass ach Einrichtung der Volksschulen
26,6 Prozent der katholischen Kınder 1n Südwürttemberg-Hohenzollern eıne Konfes-
sionsschule besuchten!!.

Baden
uch 1n Baden kreiste die Diskussion der Beratenden Landesversammlung den
Charakter der öffentlichen Schulen, verlief aber be1 weıtem nıcht kontrovers w1e€e in
Württemberg-Hohenzollern, da die Badisch-Christlich-Soziale Volksparteı (BCSV),
Vorgängerın der südbadischen GCDU: nıcht ausdrücklich auf der Konfessionsschule be-

Sıe SETZIiEC schließlich als Formulierung durch Dıie öffentlichen Schulen sind S 1-
multanschulen mA1t christlichem Charakter ım überlieferten badıschen Sınn2

Das Bıstum Rottenburg ım Schulstreit (1945—-1949)
Generell bleibt festzuhalten: Die Kirchen wurden 1945 VO den Besatzungsmächten
wohlwollend behandelt. Die allııerten Direktiven versprachen freie Religionsausübung
un Rückgabe des beschlagnahmten Eıgentums. Die Franzosen erlaubten darın

WINKELER, Kampf die Konfessionsschule (wıe Anm 2)%
Ebd

(Gesetz ZuUur Ausführung VO  5 Artikel 114 der Verfassung (Schulgesetz) VO August 1948, 1N:
Regierungsblatt für das Land Württemberg-Hohenzollern (2)1948, Nr VO September
1948,
11 Zahlen AaUus DAR 128 747
1 Beratende Landesversammlung Baden, Sıtzung VO 21 Aprıil 1947/,
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die Amerikaner überbietend gleich ach der Kapıtulation die Herausgabe einer Kır-
chenzeitung.

Wiährend der NS$-Staat die Kirchen mehr un mehr aus der Öffentlichkeit verdrängt
hatte, Tauten die Besatzungsmächte ihnen, da S1e als einzıge OUOrganısationen die Kapı-
tulation einıgermafßen intakt überstanden hatten, beı Autbau und Ausgestaltung des

GemeLnwesens eiıne Führungsrolle Die Alliierten IW  eten, ass die Kıiırchen
»1m Interesse des Volkes« gangbare Wege 1in die Ausgestaltung des GemeLmwesens ein-
brin würden. Pfarrern und kirchlichen Miıtarbeitern tiel zunächst WwI1e selbstver-
ständlich die Aufgabe Z be1 den Besatzungstruppen für die Belange der deutschen Be-
völkerung einzutreten.

Wıe selbstbewusst EetwW.: der Rottenbu Bischof Sproll die CUu«cC Rolle auffasste,
zeıgt eine Außerung VO 1945 gegenüber (S1' französischen Militärregierung: Ich DETr-dl
schließe mich nıcht der hıtteren Tatsache, dafß olk Sühne eısten hat, aber C
rade aufdem Gebiet der religiösen Freiheit sollte es heine Beschränkung erfahren müssen)>.
Damıt erhob Cr Ansprüche, mıiıt denen die Enttäuschungen, WI1e€e sS$1e die Nationalso-
zialısten der katholischen Kırche EeLrwWw. durch die Nichteinhaltung der Schulbestim-
MUNSCH des Reichskonkordats verursacht hatten, ein für alle mal wettmachen wollte.
Wenn W1€e vielfach verbreitet die entscheidende Ursache für die Katastrophe des
Drıiıtten Reiches die Entchristlichung SCWESCH W ging csS jetzt Rechristianisierung.
Die Bischöfe glaubten das Umtfteld der Aktivitäten der Laı1en 1n ıhrem Sınn 1in den
Strukturen VO Pfarrei, Diıözese unı Weltkirche ammeln können, die ‚Geschlos-
senheit« des katholischen Milieus wiıeder herzustellen und sS1e überzeugt, ass die
Gesellschaft Europas insgesamt rechristianisiert werden könntel*+.

ine Sanz selbstverständliche Folge des Neubeginns WAar die Erwartung, dass das
Recht wiederhergestellt werden mMUSSe, das die Nationalsozialisten außer Kraft gESETIZL
hatten. Das betraf auf dem Gebiet des Schulwesens 1in erster Lıinıe die Wiedereinrich-
tung des Religionsunterrichts un! der Bekenntnisschule. Hauptagenten des Bıstums
Rottenburg 1in dieser Sache in dieser trühen Phase Bischof Joannes Baptista
Sproll, Domkapıtular Wıilhelm Sedlmeier un der Schulreferent 1mM Domkapıtel, upert
Storr.

Inhaltlich WAar das Bıstum seinen Aktionen weitgehend den Konsens mıiıt der
Fuldaer Bischotfskonterenz gebunden, die wıederum bereits 1m November 1945 VO

Papst 1US AL eine Orıientierung mıiıt präzısen Vorgaben und Vorstellungen Zur Schul-
frage erhalten hatte!>. Das spezielle Interesse des Papstes der Schulsituation 1in
Deutschland hatte biographische Gründe 1US XI WAar VO 19720 bis 1929 Apostoli-scher untıus Deutschland SCWESCHIL, hatte 1ın dieser eıt Konkordate mıt Bayern,
Preußen und Baden ausgehandelt. Als Krönung seines Schaffens in Deutschland be-
trachtete u& den Abschluss des Reichskonkordates, 1in dessen Miıtte die Garantıe VO
Existenz un Möglichkeit ZuUur Neueıinrichtung katholischer Bekenntnisschulen stand.

Zitiert nach Joachım KÖHLER, Die Katholische Kıirche zwıischen Restauratıon und Neuauf-
bruch, 1n Der Weg ZU Südweststaat, hg. ; S Jörg THIERFELDER in Uwe UFFELMANN, Karlsruhe
1991, 222-241, hier: 234

Vgl Joachim KÖHLER/Damıan VA  Z MELIS, Einleitung der Herausgeber, 1n Sıegerin in TIrüm-
[NEeTT. Dıie Rolle der katholischen Kıirche 1n der deutschen Nachkriegsgesellschaft, hg DIES.
(Konfession und Gesellschaft 15), Stuttgart 1998, LL

Schreiben des Papstes, 11 Kırchliches Amtsblatt für die 1Öözese Rottenburg, Nr. 1/1946 VO
11 Februar, 113—1
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Der Papst W ar also mıt der Sıtuation 1n Deutschland 1n der Schulfrage bestens Vertraut.

Fur ıhn ZiNng 65 in der rage der Bekenntnisschule auch eınen persönlıchen Erfolg!®
Im Mittelpunkt seiıner Argumentatıon stand die Erziehungsenzyklıka Dıvını Illius

Magıstrı VO 1US y ql aus dem Jahr 192917 Sıe argumentiert VO Naturrecht AauUS, w1e 6S

sıch 1in der Staatsrechtslehre der Neuscholastık entwickelt hatte, ahm also ein göttli-
ches, ew1ges, dem Menschen angeborenes, überall und jeder eıt bestehendes und
VO jeder staatlichen Gesetzgebung unabhängiges Recht (lex aeterna), das dem Men-
schen 1mM Gewissen zugleich die Einhaltung dieser natürlichen Ordnung gebot. In dieser
Ordnung wurde alles Denken der kirchlichen Ordnung untergeordnet (socıetas Der-
ecta), wobeı s1e zumeıst VO der Übereinstimmung VO Vernunft und Glaube ausg1ıng.
Dıie rage ach der Schultorm beurteilt die Enzyklıka für katholische Eltern, denen die
Verantwortung für die Erziehung ıhrer Kınder 1mM reinen und unversehrten Glauben
aufgegeben sel, als solche Gewissensirage: Im Interesse ıhrer Kinder und mıt Blick auf
deren ewı1ges eıl mussten katholische Eltern die Einrichtung VO Bekenntnisschulen
ordern un:! der Staat musse diese gewährleisten. Das Naturrecht gestehe Recht und
Pflicht ZuUur Erziehung der Kınder primär den Eltern Z die 1m Rahmen dieses Erzıe-
hungsauftrages auch ber die Art der schulischen Erziehung ıhrer Kınder entsche1-
den hätten. Dıie Kirche als Teil der übernatürlichen Ordnung erganze die Erziehung VO

Famıuılıie und Staat, also der natürlichen Ordnung. Sıe biete ıhnen Orıientierung, weıl s1e
VO Christus den Auftrag habe, alle Menschen 1m wahren Glauben erziehen und
orge für deren ew1ges eıl tragen. Und diesem Auftrag gehöre eben auch die
Beurteilung der Erziehungsmittel. Die Deutschen Bischöte übernahmen diese Posıtion
in ıhren >»Grundsätzen ber das Erziehungs- und Schulwesen« VO 1946° und s1e bıldet
auch für die Außerungen des Bıstums Rottenburg 1im Schulkampf den Ausgangspunkt.

Halten WIr weıterhin test: Das Verhältnis der Kirchenleitung den politischen
Parteıen War VO vorsichtiger Scheu bestimmt. War versuchten einzelne Vertreter der
Rottenburger Diözesanleıtung CDU-Vertreter ber das C 1mM Parteiınamen VeI-

pflichten!?, WwWenn die aber das eigene Interesse als Volksparteı wählbar bleiben höher
ansetzZten, brachen die Kontakte ab Miıt Vertretern von SPD und FDP zab 65 dieser
eıt keıine oder 1Ur wenıge undokumentierte Konsultationen. Selbst ZUur CDU; die die
katholischen Interessen auf dem politischen Feld sollte, verliet der Kontakt
tast ausschließlich ber dem Bıstum nahestehende Politiker w1e€e Albert Sauer, Gebhard
Müller der Lorenz Bock*® wenıger ber den offiziellen Weg

Vgl Frederic SPOTTS, Kırchen und Politik 1in Deutschland. Deutsche Übersetzung, Stuttgart
1976, 183%€.

Dıie christliche Erziehung der Jugend. Enzyklıka ‚Dıivını IUllhius Magıstri« VO  — Pıus XI Lateıin1-
scher und deutscher ext Das pädagogische Gespräch. Aktuelle Veröffentlichungen des Will-
mann-Institutes München-VWıen), hg., eingeleitet un miı1t textkritischen Anmerkungen versehen
VO'  —; Rudolf PEIL, Freiburg 1963

Katholische Grundsätze für Schule und Erziehung, hg. FErzbischöflichen Ordinarıat Fre1-
burg 1m Breisgau, Freiburg 1956

Vgl das oben erwähnte Bemühen Domkapitular Sedimeıers 1n Württemberg-Baden.
Dr. Albert Sauer, Katholik AUuUsSs Ravensburg, War Kultusminister des Landes Württemberg-

Hohenzollern. Dr. Gebhard Müller entstammte der kinderreichen Famlıulıie eınes katholischen Leh-
[CIS5 1 oberschwäbischen Füramoos, studierte Jura und War dann bıs ZU Kriegsausbruch als
Rechtsrat bım Bischöflichen Ordinarıat 1n Rottenburg beschäftigt. Gleichzeıitig wWAar Vorsitzen-
der der Zentrumspartel 1n Rottenburg. Späater Ministerpräsident 1in Württemberg-Hohenzollern
und Baden-Württemberg. Lorenz Bock, katholischer Rechtsanwalt aus Rottweıl, CDU-Abgeord-

1n der Verfassunggebenden Landesversammlung Württemberg-Hohenzollern, fertigte für die
CDU-Fraktion den Verfassungsentwurf.
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Die Bıstumsleitung tasste Eltern?! und Lehrer*? 1n Gruppen INMCN, die ıhre
schulpolitischen Forderungen vertraten. Obwohl mMan 1n der Außendarstellung bemüuüht
Wal, diesen ottmals VO  - oben inıtıerten Zusammenschlüssen den Schein geben, als
se]len s1e aUfTONOM entstanden, erhielten s1e VO Seıten des Bıstums großzügige materielle
Unterstützung. Faktisch bestand eıne völlıge Identität der Interessen. Diese Gruppenentftalteten 1m Unterschied ZUFr Kırchenleitung eine ICSC polıtische Aktıiviıtät 1n der Of-
tentlichkeit. S1e wendeten sıch miıt Eıngaben Abgeordnete der Beratenden Landes-
versammlung un: tührten eıne große Zahl persönlicher Gespräche MmMI1t Politikern.

Politische Enthaltsamkeit 1n der Schulfrage yab 1n Württemberg-Hohenzollern al-
keiner eıit wirklıich. Die scheinbare politische Abstinenz der Rottenburger Kır-

chenleitung 1 öffentlichen Raum hatte ıhren rund darın, dass INnan betfürchtete durch
polıtısche Aktıivıtät den Gegnern der Bekenntnisschule Anlass dem orwurtf SC
ben, InNan beachte die Forderung des Reichskonkordats ach polıtıscher Neutralıtät
nıcht. Halte INa  ' sıch nıcht die Neutralitätsverpflichtung, könne INa auch nıcht auf
die Geltung der Schulartikel des Reichskonkordats pochen. Damıt zeıgt sıch eıne Hal-
tung gegenüber der Gesellschaft, die VO defensiven Sıcherungsstrategien und gleichzei-
Ug VO maxımalen Grundsatzforderungen bestimmt WAar. In Württemberg-Baden ving
dieses Konzept polıtischer Zurückhaltung nıcht auf. In Südwürttemberg dagegen gelang
CS, »hinter den Kulissen« die eıt ber Kontakt tührenden Politikern der @P  S

halten. So wirkte die Diıözese in aller Stille direkt un:! mıiıttels der Veröffentlichungen
der Katholischen Elternvereinigung, deren Posıtion mıiıt der Bıstumsleitung abgestimmt
Wal, iındırekt der Gestaltung des Verfassungsentwurtfs Bock-Niethammer miıt. Als
die Verhandlungen zwıschen südwürttembergischer (1  E un SPID 1mM Maärz 194% 1n
die entscheidende Phase traten, stand die katholische Kirche dennoch aufßen VOTVT. Dıie
Bıstumsleitung ZOR sıch auftf dıe Juristische Forderung ach Eınhaltung des Reichskon-
kordates zurück?>.

Dıie Rolle des Bıstums Rottenburg 1M Streıit die Schulfrage be1
der Schaffung der Landesverfassung VO  - Baden-Württemberg

und 1mM ortgang der Füntfzigerjahre
Der Weg ZU Südweststaat

Der Blick auftf die Neugliederung des deutschen Südwestens 945/46 hat gezeı1gt, dass
Badenern w1e€e Württembergern prımär darum SiNg, den inneren Zusammenhalt der gC-

Teıle iıhrer alten Länder bewahren. Dıie VO  a den Besatzungsmächten VeCI -
ordnete staatsrechtliche Gliederung in die rel Länder Württemberg-Baden, Wurttem-

24 Vgl Raolt WINKELER, Schulpolitik 1in Württemberg-Hohenzollern 952 Eıne Analyse der
Auseinandersetzungen dıe Schule zwıschen Parteıen, Verbänden un! tranzösıscher Besat-
zungsmacht 66), Stuttgart 1961, 8286

Aufruf dazu 1n Kırchliches Amtsblatt für die 10zese Rottenburg, Nr 21/1949 VO 18 Ok-
tober, 247

Eıne austührlichere Darstellung des Geschehens tindet sıch 1N Kapiıtel meıner Arbeıt Stetan
MEISSNER, Vom Schulstreit Zu Marchtaler Plan Die urzeln eınes Erziıehungs- und Biıldungs-plans 1n der südwestdeutschen Kırchen-, Gesellschafts- un! Schulgeschichte der Jahre 967
(Texte ZUTX Theorie und Geschichte der Bildung 14), ünster 1999 309076



»  L FUR INE NEUE 1 « SS

berg-Hohenzollern un! (Süd-)Baden konnte diesem Anspruch nıcht enugen und wurde
VO Anfang als unbefriedigend empfunden.

iıne Möglıichkeıt ZUuUr Veränderung tat sıch dem ruck des zunehmenden (5e-
gensatzes zwischen Ost und West auf. In der sıch anbahnenden Phase des ‚Kalten Krieges«
drängten besonders die Amerikaner ıhre westlichen Verbündeten einer staatsrechtli-
chen Neugestaltung und einem stärkeren Zusammenrücken der rel Westzonen. Auf
der Londoner Außenministerkonterenz 1m Frühjahr 1948 einıgten sıch die Allnıerten auf
dreı Dokumente, die s1e den e]t westdeutschen Ministerpräsidenten Julı 1948 1mMm
1G-Farbenhaus 1ın Frankfurt vorstellten. Das Papıer der genannten ‚Frankturter
Dokumente« enthielt die Aufforderung die deutschen Länderchets, eıne Versamm-
lung ZUur Ausarbeitung eiıner föderatıven Verfassung einzuberuten. Dokument I1 eroöff-
nete die Möglıchkeıit einer Neugliederung der bestehenden Ländergrenzen. Und
Dokument L11 machte die Grundzüge eiınes Besatzungsstatuts bekannt. In Reaktion
darauft wählten die Länderparlamente 1im August 19458 den Parlamentarıischen Rat und
beauftragten ıh: mıt der Ausarbeıtung des Grundgesetzes, das 23 Maı 1949 verkün-
det wurde. Damıt War der Zusammenschluss der reı Westzonen vollzogen.

Unterdessen die Einigungsbemühungen 1m deutschen Südwesten weıterge-
SAaNSCHL Die Bereitschaftt be1 Bürgern un! Politikern ber einen Zusammenschluss der
Länder 1m Südwesten nachzudenken WAar 1n Anbetracht unterschiedlicher Auffassungen
be] Amerikanern und Franzosen VO ıhrer Aufgabe als Besatzungsmacht gewachsen.
Die Amerikaner strebten den Autbau eıner Demokratie und die rasche Rückgabe eiınes
Teıls der politischen Verwaltung die deutsche Bevölkerung Dıie Franzosen dage-
SCH betrieben dem Eindruck der deutschen Greueltaten 1n Frankreich während
des Ersten un! Zweıten Weltkriegs eıne aggressıve Demontage- und Reparationspolitik,

sicherzustellen, Aass VO deutschem Boden absolut keıne Getahr für Frankreich
mehr ausgehen könne. Di1ese französıische Besatzungspolitik führte 1n den überwiegend
agrarısch strukturiıerten südlichen Landesteılen unmittelbarer materieller Not Die
Angst vieler deutscher Burger, das tranzösısche Vorgehen könne dıe suüudliıchen Landes-
teile systematısch ruınıeren und ZU finanziellen Zusammenbruch führen, brachte den
Gedanken eiınen Zusammenschluss der Länder ZU Südweststaat spürbar vorwarts.
Viele erhofften sıch VO dem Zusammenschluss mıt den nördlichen Landesteılen, 1n de-
NenNn die Industriepotentiale konzentriert lagen, eıne bessere Behandlung der südlıchen
Landesteıle und nahmen dafür 1n Kauf, ass die Eigenständigkeit der alten Länder
Württemberg un Baden auf der trecke blieb2*.

Schon wenıge Tage ach der Bekanntgabe der Londoner Empfehlungen setrztie sıch
der nordwürttembergische Ministerpräsident Reinhold Maıer mı1t seınem süudwürttem-
bergischen Kollegen Lorenz Bock 1n Verbindung. In seiınem Schreiben? schlug W eın
baldıges Tretten auf dem Hohen Neutten VOIL. Ziel der Begegnung sollte 65 se1n, die be]
eıner Vereinigung entstehenden verwaltungsmäßigen Notwendigkeiten besprechen.
Tatsächlich fand ugust 1948 die Konterenz auft dem Hohen Neuffen Man
verständigte sıch ber die Ausarbeıtung eınes Staatsvertrages für die Vereinigung der
drei südwestdeutschen Länder, obwohl (Süd-)Baden miıt seiınem Ministerpräsidenten
Leo Wohleb grundsätzlıch weıterhın dıe Wiederherstellung Badens 1n seınen alten

Vgl WINKELER, Kampf die Kontessionsschule (wıe Anm 21 Paul-Ludwig WEI-
A  T7 CSV un! CDU 1n Baden, 1n Dıie C44)J in Baden-Württemberg und ıhre Geschichte, hg

DEMS. (Schriften ZUTI poliıtischen Landeskunde Baden-Württembergs 2),; Stuttgart 1978 WIN-
R, Schulpolitik 1n Württemberg-Hohenzollern (wıe Anm. 2X 6t.

Vgl Erhard ONSTANZER, Dıie Entstehung des Landes Baden-Württemberg, Stuttgart
1969, 107$.
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Grenzen anstrebte. Am 24 ugust 1948 einıgten sıch die Ministerpräsidenten der Treı
südwestdeutschen Länder 1in Karlsruhe auf den Entwurf eines »Staatsvertrages ZU Fa
sammenschluss der Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohen-
zollern«, den geNaANNLEN Karlsruher Vertrag. Die wesentlichen Gesichtspunkte des
Vertrags weıtgehende Dezentralisation der Staatsverwaltung, Gliederung des
Staatsgebiets in vier Landesbezirke, die den bisherigen Ländern Baden und Wuürttem-
berg-Hohenzollern, sowl1e den bisherigen Landesbezirken Württemberg und Baden des
Landes Württemberg-Baden entsprachen, weıtestgehende Selbstverwaltung der Lan-
desbezirke, Einschränkung des Aufsichtsrechts der Regierung, Erhaltung der christli-
chen Gemeinschaftsschule, sı1e besteht, und für den Landesbezirk Württemberg-
Hohenzollern Erhaltung der Schultorm ach den Grundsätzen, die beim Zusammen-
schluss galten, also praktisch die Möglıchkeıt, 1er die Bekenntnisschule beizubehalten.
och 1M Nachgang den Beratungen ZOR die südbadische Regierung 1mM Ländergren-
zenausschuss der Ministerpräsidentenkonferenz ıhre Zustimmung zurück. Beı1 Ab-
schluss der Beratungen ber das Grundgesetz War die territoriale Gliederung 1m deut-
schen Südwesten nıcht geklärt. Daher ahm der Parlamentarısche Rat Maı 1949
den Artikel 118 1n den Grundgesetzentwurtf auf, der bestimmte: Dıie Neugliederung ın
dem die Länder Baden, Wärttemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern umfas-
senden Gebiet hann abweıichend “OonNn den Vorschriften des Artıkel durch Vereinba-
VUNS der beteiligten Länder erfolgen. Kommt eine Regelung nıcht zustande, qyırd dıe
Neugliederung durch Bundesgesetz geregelt, das eine Volksbefragung vorsehen MUSS Z

Damıt stiımmte der Bund eiıner Sonderregelung und begünstigte die Bıldung des
Bundeslandes insofern, als 6r die Länder Baden, Württemberg-Baden und Wuürt-

temberg-Hohenzollern als territoriale FEinheıit betrachtete und damıt den Einspruch der
Bevölkerung nıcht als entscheidend einstufte. iıne 1n den betroffenen Ländern 24
September 1950 durchgeführte ıntormatıve Volksbefragung ohne konstitutive Wiırkung
ergab 1n Nordbaden, Nordwürttemberg und Südwürttemberg-Hohenzollern eiıne
Mehrheıit für den Südweststaat, 1n Sudbaden eıne Mehrheıit tür diıe Wiederherstellung
Badens in seinen alten Grenzen. Ebenso ergab die Auszählun der Stimmen Nord- und
Südwürttembergs eın knappes Mehrheitsvotum ur die Wiederherstellung
des alten Landes Baden?. Da sıch die beteiligten Regierungen ber die Bewertung der
Ergebnisse AauUus dieser Befragung nıcht einıgen konnten, die Versuche, die Neu-
gliederung 1mM Wege einer Vereinbarung der beteiliıgten Länder herbeizuführen, damıiıt
gescheıitert. Am 28 November 1950 1e der Staatspräsiıdent VO Württemberg-
Hohenzollern 1mM FEinverständnıis mıt den Regierungen VO Baden und Württemberg-
Baden den zuständigen tellen des Bundes eiıne entsprechende Mitteilung zugehen*?.
Aufgrund VO  - Artikel 118 des Grundgesetzes War damıiıt dıe Zuständigkeit des Bundes
für die Neugliederung 1mM Südwestraum durch Bundesgesetz gegeben. So ordnete die
Bundesregierung mıit dem Zweıten Neugliederungsgesetz VO Maı 1951 eıne Volks-
abstımmung Zur Vereinigung wurde eıne Mehrkheıt bei Auszählung des Gesamtergeb-
nısses in rel der vier Abstimmbezirke für notwendig erklärt. Be1 der Volksabstimmung

Dezember 1951 stımmten Nordwürttemberg, Südwürttemberg-Hohenzollern
Vgl Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Textausgabe mi1t Anmerkungen und einer

eingehenden systematischen Einführung nebst dem ext des Grundgesetzes VO:  - Ministerialdirektor
Dr. Rudolft Spreng und Regierungsrat Dr. Paul Feuchte 1mM Staatsmıinısteriıum Baden-
Württemberg, Stuttgart 1953 hiıer: und Zıtat Art. 118 ebd., 133

Zum Hintergrund vgl ONSTANZER, Entstehung des Landes Baden-Württemberg (wıe
Anm 25 206—-210

Vgl Verfassung des Landes Baden-Württemberg, Textausgabe (wıe Anm 26), 11 (Eıinleitung).
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und Nordbaden mehrheitlich für die Bıldung des Südweststaates, Südbaden mıiıt Mehr-
eıit für die Wiederherstellun Badens 1n seiınen alten Landesgrenzen??. Da sıch auch 1M
Gesamtgebiet eine Mehrheit 1r den Zusammenschluss ergab, die Voraussetzun-
SCH des Zweıten Neugliederungsgesetzes ertüllt. Somıit stand der Vereinigung der rei
Länder ZU Südweststaat nıchts mehr 1im Weg

Dıie Arbeit der Verfassunggebenden Landesversammlung
Be1 der Wahl der Verfassunggebenden Versammlung Maärz 1952 hatte die GD  E
mi1t 36 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis der Parteıen erreicht un War mıiıt 50
Mandaten als stärkste Parte1ı 1n die Versammlung eingezogen. Dıie SPD CITaNS 39 Sıtze,
die FDP/DVP E Der Bund der Heıimatvertriebenen entsandte sechs un! die
KPD vier Abgeordnete*®. Die CD  e strebte zunächst al die Fundamente des Zusam-
menlebens 1m Jungen Land durch eiıne große Koalition errichten. uch 1ın diesen
Verhandlungen WAar die rage der Schultorm zentral. Als Wilhelm Sımpfendörfter für die
CDU-Fraktion bei der SPD-Fraktion anfragte, ob diese bereit sel, den Status qUO des
Schulwesens der reı alten Länder 1n der Südweststaatverfassung verankern,
erhielt Ur 18 Aprıl eine ablehnende Antwort Damıut die Koalitionsverhand-
lungen der C4)  e mit der SPD gescheitert?!. Die FDP War ZU Züngleıin der aage
geworden. Sıe hatte VO der SPD eın Koalitionsangebot erhalten, das zusıicherte, falls S1e
die Koalition eingehe, werde der bisherige Ministerpräsident Württemberg-Badens,
Reinhold Maıer (FDP/DVP), auch Ministerpräsident 1im Südweststaat werden.
Obgleich auch Gebhard Müller für die CD  S mit einem Ühnlichen Angebot nachzogund der FDP/DVP in einer offiziellen Offterte Umständen die Möglichkeit e1in-
raumte, die christlichen Gemeinschaftsschulen 1mM SaNZCH Bundesland einzuführen,
fern 1es nıcht den Wıllen der unmıittelbar beteiligten Bevölkerung geschehe,
lehnte die FDP ab Es kam einer 1mM vorhineın für wen1g wahrscheinlich gehaltenen‚kleinen Regierungskoalition« VO SPD FDP/DVP und BH  md Die CD  e fand sich,
obwohl s1e landesweit die stärkste Parteı WAarl, zunächst 1n der Opposıtion wieder. Am
2R April 1952 verabschiedete die Verfassunggebende Landesversammlung eın (Gesetz
ber die Wahl des ersten Ministerpräsidenten im Südweststaat??, 25 Aprıl wählte s1e
Reinhold Maıer 1n dieses Amt*®

Im Abstimmungsgebiet erhielten der Südweststaat 69,7% un! die alten Länder
30,3% der Stimmen. In drei der vier Abstimmungsbezirke erhielt der Südweststaat die VOLSC-schriebenen Mehrkheiten. In Südbaden allerdings konnten die Anhänger des alten Landes Baden
hren Anteıl auf 62,2% der Stimmen steigern. Im alten Land Baden ergab siıch miıt 52,1
der abgegebenen Stimmen ıne knappe Mehrheit für die Wiıederherstellung des alten Landes Ba-
den, die alten Länder Baden un! Württemberg waren wiederhergestellt worden, WenNnn die
Stimmen 1m badischen Gebiet, wIıe VO  -} Leo Wohleb immer wieder gefordert, gemeinsamdurchgezählt worden waren. (Amtliches Ergebnis der Volksabstimmung 11 Akten der ehemalıgen
Staatskanzlei VO  - Württemberg beim Regierungspräsidium Tübingen, Bestand 223/51, zıtlert nach
KONSTANZER, Die Entstehung des Landes Baden-Württemberg \ wıe Anm. 256 228)

Dıie Ergebnisse der einzelnen Parteıen bei der Wahl Zur Verfassunggebenden Landesver-
sammlung VO März 1952 SPI) 28%, FDP/DVP 18%, BHE 9,3 %, KPD 4,4 %o Zitiert nach:
Uwe Dıietrich ADAM, Di1e CD  e“ 1n der Verfassunggebenden Landesversammlung und 1im Landtag,in: Die CDU 1n Baden-Württemberg (wıe Anm. 24), 25/—1 /8, hier: 274
31 Vgl ebd

Verfassunggebende Landesversammlung Baden-Württemberg, Sıtzung VO Aprıil 1952
13
33 Vgl eb Sıtzung VO Aprıil 1952 1741
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Die Regierungserklärung Maıers VO 27 Maı 1952 brachte ZUr Sprache, W as _-

gründig garte un ZUr wichtigsten rage der Verfassungsberatungen werden sollte: Es
liegt nahe, dafß die Verfassung ein einheitliches Schulsystem festlegt un dafß eın Fünftel
(Württemberg-Hohenzollern) das Schulsystem der übrigen LEr Fünftel übernıiımmt. Es
erscheint nıcht sınnvoll, da/ ın Vıllingen eine andere Schulform besteht als ın Schwen-
nıngen, ıne andere ın Baden-Baden als ın Wıildbad und ebenso une Verschiedenheit
7zayıschen Närtingen und Metzıngen und z@wıschen Karlsruhe und Herrenal S

Di1e Regierungserklärung blieb VO Seiten der CD  E nıcht unwidersprochen. Mıt
Albert Sauer und Gebhard Müller ergriffen wieder Christdemokraten das Wort, die den
Vorstellungen der Rottenburger Bistumsleitung CN verbunden C Sauer vertrat 1n
der Sıtzung der Verfassunggebenden Landesver sammlung VO 28 Maı 1952 die Auffas-
SUNS, WECI1N [11all das geistige und materielle (Gesamtnıveau in einem Atemzug NECMNNC,
entstehe der Eindruck einer gewıssen Verbeugung VOLr dem Zeıtgeist als ob INa  — Kul-
turpolitik I11UI aus utilitarıstischer Sıcht heraus betreiben wolle oder könne®. Er distan-
zierte sıch VO dieser Sıcht und forderte, Fragen der Bildung und Fragen der Erziehung
“VO Grundsätzlichen her und aAuU$s der Tiefe?® anzugehen. In dieser Absicht habe INnan
sıch 1m Jahre 1945 mıit der Verwirklichung des Elternrechts bezüglich der Schultorm
befasst, das ın brutaler OorM durchgeführte nationalsozıalıstische Unrecht? der
Beseıitigung der Bekenntnisschule wieder gutzumachen.

Di1e Sıtuation der GDDU hatte sıch gegenüber der Behandlung der Schulfrage 1in
Württemberg-Baden 1946 nıcht verändert. Wıeder safß sS1€e in der Zwickmühle: Blieb sS1e
inhaltliıch konsequent 1m Sınne des Anspruchs der katholischen Kirche, ıhrer katholi-
schen Abgeordneten und eınes Großteils der Bevölkerung Württemberg-Hohenzol-
lerns, verhielt S1e sıch die Stımmung des Gro(ßteıils der Bevölkerung 1m
Bundesland und verprellte iın der CD  S Badens und Nordwürttembergs Wiähler.
Das wıederum hätte ıhre eigene Regierungsbeteiligung auf überschaubare eıt sehr -
wahrscheinlich gemacht. Als Gebhard Müller eın Jahr spater 1m Verfassungsausschuss
resignıert resümıerte>®, War die @*)  S weıt un: zerstritten Ww1e Müller betonte,
dass 67 1ın Württemberg-Hohenzollern mıiıt etztem Eınsatz für das CC Bundesland SC“
kämpft habe un ass dieses NeCeUEC Land mMiıt Siıcherheit nıcht entstanden ware, hätte die
Bevölkerung eine andere Haltung eingenommen. Er bat darum, INan moge ıh nıcht 1ın
die Sıtuation bringen, VOTr die Bevölkerung Württemberg-Hohenzollerns hintreten
mussen, ıhr erklären, habe das VO ıhm 1n jeder Wahlversammlung fejerlich
abgegebene Versprechen, werde für die Beibehaltung der Bekenntnisschule orge tra-

SCHL; brechen mussen.
Als sıch die Festschreibung der christlichen Gemeinschaftsschule als wahrscheinli-

cher Ausgang des Rıngens abzeichnete, wandte sıch Bundeskanzler Konrad Adenauer
1m September 1953 der miıt dem Reichskonkordat nıcht vereinbarenden
Schulbestimmungen beschwerdeführend Ministerpräsident Maıer??. Er berief siıch

Regierungserklärung Maıers, 1n Verfassunggebende Landsversammlung Baden-Württemberg,
Sıtzung VO Maı 1952 165—1 /6, hier: 170€.

Verfassunggebende Landesversammlung Baden-Württemberg, Sıtzung VO: Maı
1952, 207-209, hier: 207

Ebd
Ebd
Verfassungsausschuss der Verfassunggebenden Landesversammlung Baden-Württemberg,
Sıtzung VO' Januar 19533
Vgl Schreiben des Bundeskanzlers und Bundesministers des Außeren PE 5263/53

VO September 1953 (ohne SCHAUCS atum den Minıisterpräsidenten des Landes Baden-
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dabeı1 auf seinen Auftrag, dafür SOTgCNH, dass eingegangene völkerrechtliche Ver-
pflichtungen eingehalten würden: Das Reichskonkordat VO 20. Juli 1933 stelle 1m
(sanzen Ww1e€e auch in seinen Schulartikeln bindendes Recht für Bund und Länder dar S1e
selen 1n die Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches eingetreten. Maıer wehrte sıch gCc-
SCH die Ansprüche Adenauers. Er wI1es darauf hin, die Rechtsfrage, ob das Reichskon-
kordat gültıg zustande gekommen se1 und ob für die Länder bındend sel, se1l keines-
ftalls entschieden.

Die Bundestagswahl VO September 1953 brachte ann Bewegung 1n der Sache
Die CD  E erhielt landesweıt 52,4 Prozent der Stimmen un WAar miıt dem Zugewınn VO  3

12,8 Prozent der große Wahlsieger in Baden-Württemberg. 1le Regierungsparteien
MUSSIEN dagegen Stimmverluste hinnehmen*?®. So 1st die Koalitionsregierung VO  3 Reıin-
hold Maıer 3() September zurückgetreten. Am gleichen Tag wurde der Fraktions-
tührer der (1  S und frühere Staatspräsident des Landes Württemberg-Hohenzollern,
Gebhard Müller, Z Ministerpräsidenten gewählt. Die VO ıhm gebildete VOI-

läufige Regierung umfasste GDDU SPD FDP/DVP und den BHE bildete also eine
‚grofße Koalition«. Die eINZ1g durchsetzbare Posıtion 1n der Schulfrage War auch für s1ie
die Beibehaltung des Status qUO Die grundsätzliche Forderung der €°1)  E ach Veran-
kerung des Elternrechts 1st allerdings 1n einer vorsichtigen Formulierung anerkannt
worden. Am November 1953 1St die Verfassung mMIit dem skizzierten Schulartikel
verabschiedet worden.

Das Bıstum Rottenburg ım Schulstreit der Fünfzigerjahre
Nachdem mıiıt der Volksabstimmung VO Dezember 1951 der Südweststaat auf den
Weg gebracht Wal, stellte sıch katholischerseits die rage, ob sıch damıt nochmals die
Möglichkeit böte, das uneingeschränkte Elternrecht 1n der Verfassung testzuschreiben.
Würde der Kırche aus ıhrer Offensivhaltung heraus och mal gelingen, die Volksbil-
dung als eıne der wichtigen Instanzen moderner Gesellschaft wesentlich beeinflus-
sen”? Dıi1e Bildung der skleinen Koalition« Ministerpräsident Reinhold Maıer ohne
CDU-Beteiligung schien diesem Anliegen zunächst wen1g zuträglich. Der se1lt 1950
tierende Bischof arl Josef Leiprecht reagıerte entsprechend kritisch: och ın UNSECTET
Schule drängt sıch nıcht blo/s eINE Neue Art UN VWeiıse des Lehrens ein, sondern auch e1in

Geıist al sıch hbreit machen, der nıcht des Christentums ıst, des Christentums
nämlich, das DO  _ Christus herkommt, sondern eines anderen Christentums, das NUNY den
Namen eines solchen hat, dıe grundsätzlichen Lehren des geoffenbarten Christentums
aber leugnet. Fın solches liberales Christentum, das nıcht DO  > Gott oder der Kırche her-
kommlt, sıeht ım Christentum heine unvergänglichen Werte, heine unabänderlichen
Grundsätze, sondern ll auch den Inhalt des Christentums der jeweilıgen eıt AS-
SC  S Und dagegen wehren I01V HASE. schreibt Cr 1n seinem Hırtenwort VO Maı 1952

Der Bischof, der 1950 mit dem Anliegen den Dialog zwischen Kirche un Gesell-
schaft fördern, die Katholische Akademie 1in Stuttgart-Hohenheim gründete, x1Dt
sıch 1n der rage der Volksbildung wen1g dialogisch. Auf die öffentlich gemachten
Württemberg, Herrn Reinhold Maıer, 11 Die Verfassung des Landes Baden-Württemberg, ext-
ausgabe (wıe Anm. 26), 63%.

Vgl Konrad PFLUG, Statistische Daten Baden-Württemberg, in Baden-Württemberg. Eıne
polıtische Landeskunde, hg. Hermann BAUSINGER Theodor ESCHENBURG (Schriften ZUr poli-
tischen Landeskunde Baden-Württembergs D StuttgartS 248—283, hıer. 254
41 Hırtenwort, 1n Kirchliches Amitsblatt für die 1Öözese Rottenburg, Nr. 0/1952 VO

Aprıl, 345
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Überlegungen des Stuttgarter SPD-Abgeordneten Walter Krause, ob 6S den Be-
dingungen der euzeıt überzeugend sel, die Wirklichkeit VO einem abstrakten Welt-
bild her deuten, ob Geschichte nıcht Zu verlängerten Arm der Philosophie SC-
ratfe und ob nıcht überzeugender ware, Schule >»modern« als eigenen, VO System
Kirche unabhängigen Funktionsbereich in der Gesellschaft betrachten“??, bleibt die
Antwort Aaus. Während Walter Krause in der polıtischen Diskussion der katholischen
Posıtion 1n der rage der Schulform den Modernisierungsdiskurs anschneidet, steht der
Großteil der Katholiken außerlich treu Kırche und Bischof. Leiprechts Generalvikar
August agen sekundıierte: Wır sind nıcht gewillt, einen Schulkampf entfesseln.
Wenn die Verfassunggebende Versammlung aber den Eltern das Recht auf die DonNn ıhnen
gewünschte Schule nıcht gewähren, Ja ın Südwürttemberg nehmen will, Aann sind
I01V nıcht die Angreifer, sondern die Angegriffenen®.

Leiprecht und agen 1m Schulkampf der Fünfzigerjahre auf Biıstumsseıte die
bestimmenden Akteure. Sıe aglerten 1n der Offensivhaltung, die den Kirchen VO den
Alliierten in den Nachkriegsjahren zugesprochen worden WAal. Im Unterschied den
Aktıivıtäten in den Nachkriegsjahren wurde die staatskirchenrechtliche Ebene der
Schulfrage (Reichskonkordat) gegenüber der pädagogischen Auseinandersetzung
(Elternrecht) stark aufgewertet. In einem Milıieu, ber das Erich Reigrotzkı 1956 auf der
Grundlage einer Repräsentativbefragung aus dem Jahre 1953 schreibt »Im (Ganzen SCSC-
hen sınd rund Z7wel Drittel aller Katholiken Kirchenchristen«*, gelang CS, mit dem
FErhalt des Status quUO in der Landesverfassung 1n Südwürttemberg-Hohenzollern —

sentlichen FEinfluss auf das Volksschulwesen wahren. Allerdings hatte InNnan VO ka-
tholischer Seıite aus weniıger inhaltlich 1im Sınne der Erziehungsenzyklika Dıvını Illius
magıstrı überzeugen vermocht. In den Vordergrund rückte die Klage ber die Nıcht-
einhaltung des Reichskonkordates, für den Fall dass MNan Bestand und Neueinrichtung
VOoO Bekenntnisschulen nıcht gewährleiste. Der Staat und große Teile der Gesellschaft,
insbesondere die evangelische Kıirche, eizten ın der Schulfrage auf Pluralisierung der
Wahrnehmungsperspektiven und Individualisierung der Lebensorientierungen. Die
katholische Kıirche stellt sıch be1 der Entscheidung ber die Schultorm dagegen und BE-
rıet MI1t der eindeutigen Optıion für die Bekenntnisschule 1ın eiıne Einzelgängerrolle: Ge-
genüber der wachsenden und 1m Selbstbewusstsein erstarkenden Demokratie sah sS1e MmMit
der sıch abzeichnenden Schulpraxis die Grundsätze der Demokratie iın rage gestellt.
Diese Ungleichzeitigkeit der Vorstellungen und Verhaltensmuster zwischen gesell-
schaftlicher und katholischer Offentlichkeit hrte einer Verschärfung 1mM Ton der
politischen Diskussion. Die zußerlich feste Kirchenbindung des katholischen Bevölke-
rungsteıls verstellt den Blick bei der Klärung der rage, ob bzw. w1e stark der Werte-
konsens der Katholiken ZUr Schulfrage 1im Verborgenen bereits VO der gesamtgesell-
schaftlichen Entwicklung angegriffen 1St.

Kirchliche Autoritäten reaglerten auf die gesellschaftliche Veränderung mıit dem
Versuch, die zunehmende UÜberlappung der sozialmoralischen Milieus durch eine BC-
zielte Konzentration der erreichbaren Kräfte 1mM Katholizismus 1m Sınne traditionell-
katholischer Posıtion einzudämmen. Daran 1st der Vorzug ablesbar, den der Episkopat
der amtskirchlich geleiteten Katholischen Aktıion gegenüber dem Laienkatholizismus

Verfassungsausschuss der Verfassunggebenden Landesversammlung Baden-Württemberg,
Sıtzung VO Januar 1953 5$ und 61—69
Denkschrift »Elternrecht und Schultftorm« den Verhandlungen der Verfassunggebenden

Versammlung, in: /2/ 719/ Bü 2/ Hıer:
Erich IGROTZKI, Soziale Verflechtungen 1n der Bundesrepublik. Elemente der soz1ıalen Teil-

nahme 1n Kirche, Politik, Organısationen und Freizeıt, Tübingen 1956,
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bzw. Verbandskatholizismus gab Der Katholizismus der Füntzigerjahre ertuhr eıne
deutliche Verkirchlichung.

Im Vergleich den Nachkriegsjahren fällt 1m Verhältnis der Rottenburger Kır-
chenleitung den Parteıen auf, ass die Kontakte mı1t der CDU 1mM Vergleich den
Nachkriegsjahren deutlicher 1in der OÖffentlichkeit gepflegt wurden. Für Gespräche der
Kirchenleitung mıit SPD- und FDP-Politikern tinden sıch weıterhın keine Anhalts-
punkte.

Posıtion und Rolle des Bıstums Rottenburg 1ın den Auseinander-
SETIZUNGECEN die Schultorm während der Bildungsreformen

der Sechzigerjahre
Das Ende der Bekenntnisschule als Form öffentlicher Schule

ın Südwürttemberg-Hohenzollern
Wenn WIr versuchen die Schulgeschichte der Nachkriegszeıt 1n Baden-Württemberg
epochenhaift skizzıeren, mussen WIr festhalten, ass die Füntzigerjahre, ın denen INan

pädagogisch dıe in den Zwanzigerjahren entwickelten Grundsätze und Ansätze 1M-
provisierend anknüpfte®, 1MmM Wesentlichen azu dıenten, den außeren Schulbetrieb
rasch w1e€e möglıch wıeder 1n Gang bringen. Ungleıich schwerer WAar CS, eın der veran-
derten geistigen, kulturellen, polıtıschen, wirtschaftlichen und sozıalen Sıtuation eNTt-

sprechendes Schulwesen aufzubauen*®. Dieser Aufgabe wıdmete sıch besonders die Bıl-
dungspolitik der Sechzigerjahre.

Um die Jahreswende 963/64 alarmıerte eine Artikelserie VO  o eorg Pıcht 1n der
Zeitschrift »Christ und Welt« ber die »deutsche Bildungskatastrophe« die Oftentlich-
keıit? Pichts Analysen prognostizlıerten damals mıtten 1n der Hochkonjunktur des
deutschen Wirtschaftswunders einen Bildungsnotstand, der 1n absehbarer eıt die Wırt-
schaft 1Ns Mark tretffen werde. Dıie Schule se1l den Ansprüchen der modernen Industrie-
gesellschaft, dem technologischen Fortschritt, der Wissensexplosion und der zunehmen-
den Verwissenschaftlichung aller Lebensbereiche nıcht mehr gewachsen“?. Vielerorts

Zweıtel aufgekommen, ob die tradıtionelle Volksschule den Anforderungen der
modernen Gesellschaft und Arbeitswelt och genuge. Und diese Kritik richtete sıch be-
sonders die Dorf£schulen. Das ländliche Schulwesen besonders schıen der Forde-
LUNS ach gleichen Chancen für Biıldung und Beruf wenıgsten gerecht werden*??.
Im Vergleich anderen Ländern schnıitt Baden-Württemberg nıcht günst1ig ab 1960
erreichten j1er 10,3 Prozent der chüler die Miıttlere Reite Das Walr der drittletzte Platz
in der Bundesländerstatistık. In Schleswig-Holstein erreichten schon 76 Prozent einen

Vgl Gerhard STORZ, Zur Retorm des Bıldungswesens (Veröffentlichung der Vereinigung VO  e}

Freunden der Uniuversıität Stuttgart e.V.); Stuttgart 1978;
Vgl Paul FEUCHTE, Verfassungsgeschichte VO'  } Baden-Württemberg (Veröffentlichungen ZUT

Verfassungsgeschichte VO'  3 Baden-Württemberg seıt 1945 1), Stuttgart 1983, 445
Erschienen als Buchveröffentlichung: Georg ICHT, Dıie deutsche Bildungskatastrophe. Analy-

und Dokumentation, Olten 1964
48 Vgl Heıinrich BÖCKERSTETTE/Dietrich VWEBER, Der Marchtaler Plan, 11 Engagement. eıt-
schrift für Erziehung und Schule K3 1995, eft 3, 306—-336, hijer: 308

Vgl FEUCHTE, Verfassungsgeschichte (wıe Anm. 46), 446
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mıttleren Bildungsabschluss®. Die Aussagekraft eıner solchen Statistik 1St sıcher be-
grenNzZtL, aber ıhre öffentliche Wirksamkeit W alr gee1gnet, die polıtıische Diskussion .I1-
zutreiben. Größere und leistungstähıigere Schuleinheiten wurden gefordert, das Bıl-
dungsgetälle zwıischen Stadt und Land sollte ausgeglichen, das Bıldungsniveau allgemein
gehoben werden.

Dıie Regierungsbildung 1964 brachte 1n Baden-Württemberg einen wichtigen Mınıs-
terwechsel. Der Aaus dem Baltıkum stammende evangelısche Theologieprofessor Wil-
helm Hahn, den Kıesinger z Kultusminister berief, hatte sıch als Kultuspolitiker der
CD  E 1n onnn und mıiıt wissenschaftlichen Publikationen einen Namen gemacht. Mıt
seıner Berutung Junı 1964 verband sıch die hochgesteckte Erwartung, dass R e1l-

großangelegte Bildungsreform einleite und das Land ZU tührenden Bundesland der
Bildungspolitik 1n der Bundesrepublık mache1. Die Modernisierung des Bıldungswe-
SCS mı1ıt dem Zıel, den Anforderungen der demokratischen Gesellschatt eınes großen
Industrielandes gerecht werden, tand schon Ansätze 1mM Schulverwaltungsgesetz
1964°* das wichtige Neuerungen enthielt: Di1e Einführung des neunten Schuljahrs, den
Autbau der Hauptschule mıt Unterricht ın eıner Fremdsprache und vermehrtem Bıl-
dungsangebot, daneben die Nachbarschaftsschule, die das Retormziel für das ländliche
Schulwesen, die 1n Jahrgangsklassen gegliederte Hauptschule, erreichen sollte. Die alte
Volksschule wurde eiıner »weıterführenden Schule« tortentwickelt. Wo die Zahl der
Schüler eiınem Ort nıcht ausreıichte, eıne Gliederung 1n Jahrgangsklassen tragen
un! das War oft dort, Konfessionsschulen bestanden, die Volksschülerschaft eines
Ortes och mal aufgliederten MUSSTIeN die Schulen eın orößeres Eınzugsgebiet erhal-
te  3 Die Regierungserklärung VO Minısterpräsident Kurt eorg Kıesinger VO 25 Junı
1964° wıes dieser Bıldungspolitik Vorrang die Bıldungspolitik der CDU-FDP-
Koalıtion wurde diesem Zeitpunkt VO allen Landtagsfraktionen unterstutzt.

Statistik un! Forschung stießen weıterhin auf das »katholische Bıldungsdefizıit«.
Man konnte CS darın finden, dass 960/61 L1L1UTLr 351 Prozent der Studierenden wI1ssen-
schaftlichen Hochschulen katholisch WAarcn, gegenüber eiınem Bevölkerungsanteıl VO  3

45,2 Prozent?“. Es Jag nahe, dieses Defizit den kleinen, bekenntnismäßig gebundenen
Dortschulen anzulasten®°.

Aller Reformeiter stiefß, nıcht 11UTr 1n Baden-Württemberg, sondern auch 1n anderen
Ländern, deren Verfassung eın Elternrecht auf Bestimmung der Schultorm gewährle1s-
tefe (Saarland, Bayern, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen), auft eıne zunächst
nachgiebige Grenze. Dıie Ausübung dieses Rechts hatte vielen Orten eıner Mehr-
zahl ungegliederter Volksschulen geführt. Gab CS einen Weg diesen Zustand hne Be-
einträchtigung des Elternrechts aÜndern? Für Baden-Württemberg stellte sıch
zwangsläufig die rage ach der Schultorm iın Südwürttemberg-Hohenzollern. In 775
Gemeinden des Regierungsbezirks gab 65 jeweıls NUr ine einz1ge Volksschule, davon 1n
FA Gemeinden als Bekenntnisschule. Die Standpunkte der Parteıen 1in der Schulfrage

Vgl ICHT, Dıi1e deutsche Bıldungskatastrophe (wıe Anm 47),
5i Vgl Wılhelm N, Ich stehe dazu. Eriınnerungen eınes Kultusministers, Stuttgart 1981, 100

Herbert HOCHSTETTER, (sesetz ZUr Vereinheıitlichung und Ordnung des Schulwesens 1n Ba-
den-Württemberg (Schulverwaltungsgesetz) mıi1t den wichtigsten Nebenbestimmungen (Kohl-
hammer Gesetzestexte), Stuttgart 1964
53 Vgl Staatsanzeıger für Baden-Württemberg 13 1964, Nr. 53 VO Julı

Vgl arl ERLINGHAGEN, Katholisches Bildungsdefizıt 1n Deutschland, Freiburg 1965, 61;
Baden-Württemberg besonders 97—1 03; den Ursachen: 175210
55 Vgl PICHT, Dıie deutsche Biıldungskatastrophe (wıe Anm. 47) Ralt DAHRENDORF, Biıldung
1st Bürgerrecht, Hamburg 1965,
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lieben auch 965/66 grundsätzlich unverändert: Wiährend die CD  ( betonte, dass mıt
dem Elternrecht in Artikel 15 Absatz nıchts anderes gemeınt se1 als die Mitbestim-
MUNg der Eltern ber die Schulform®®, un! auch die FDP anerkannte, 4ss 1es die err-
schende Auffassung se1”, bestritt die SPD entschieden, sS1e wolle mıt ıhrem Vorschlag,
die Bekenntnisschule als Schulform der öffentlichen Schule abzuschaffen, das Eltern-
recht als demokratisches Grundrecht beseitigen. Der Elternrechtsbegriff lasse sıch auch
als Recht der Erziehungsberechtigten verstehen, durch gewählte Vertreter der (ze=
staltung des Lebens und der Arbeıiıt der Schule mitzuwirken, allerdings Ausschluss
des Rechtes der Entscheidung ber die Schulform 1in einem Schulbezirk>3.

Ende Oktober 1966 wurde der Apostolische untıius Dr Corrado Batile sowohl
beim Ministerpräsidenten Kıesinger WI1€e bei der Bundesregierung vorstellig und pochte
auf die Einhaltung des Reichskonkordats. Di1e Möglichkeit eines Konflikts mıt dem Va-
tikan gab der Bundesregierung rund sıch einzuschalten, enn s1e befürchtete Auswir-
kungen auf die Politik des Heiligen Stuhls gegenüber den gesamtdeutschen Anliegen.
Das Reichskonkordat wurde nämlıch, zumindest für längere Zeıt, 1n der Politik der
Bundesrepublik als eıne der wichtigsten Klammern betrachtet, nachdem der Heılıge
Stuhl seine Fortgeltung auf das gEsSAMLE Gebiet des Deutschen Reiches in den Grenzen
VON 937/ und die unveränderte Erhaltung der Diözesanordnung 1in Deutschland siıcher-
gestellt hatte. Das Reichskonkordat schien Adenauer der Wiedervereinigung ftörderlich

se1n??.
Kıesinger reagıerte zögerlich und L11ULr in einem klar: er kündigte seinen Rücktritt für

den Fall, dass der Landtag das Elternrecht Sanz aus der Verfassung streichen würde®.
Von allen Parteıen spurte die CD  e den Druck, der VO der schulpolitischen Kon-

stellation ausging, melısten. Ihre bisherige Haltung biıldete das eigentliche Hiındernis
für die Durchführung des Schulentwicklungsplans. Kıesinger, dem diese Sıtuation au-
Kerst unangenehm WAal, brachte die rage 1n die Diskussion, ob dem Elternrecht der
Verfassung etwa durch das ausschließliche Angebot VO prıvaten Schulen, die dem El-
ternwillen entsprächen, Genüge wäre®!. Konkreter und unmittelbarer
Kultusminister Wılhelm ahn das Ziel der Retormen Er hielt den Weg ber die
Neueinrichtung VO  - Privatschulen für möglich, hielt 6S aber auch für denkbar, auf An-
trag Kontessionsschulen dort einzurichten, ıne Regelschule 1St, W as bedeutet hätte,
dass die christliche Gemeinschaftsschule die Regel 1ste2 Er betonte, für ıhn se1 die Schul-
retorm und nıcht die Schulform die entscheidende Frage® eine Akzentsetzung, die
INnan bei Kıesinger nıcht findet. Hınter seinen auch gegenüber der katholischen Kır-
che konzilianten Worten stand der zähe Wılle, die Planung ungeachtet aller Widerstän-
de umzuseftfzen.

Es WAar die Bundespolitik, die wiıieder Bewegung in die festgefahrene Sache brachte:
Koalitionskrise 1n Bonn, Dezember 1966 wurde Kıesinger ZU Bundeskanzler

Abgeordneter Camiiull Wurz September 1966 1mM baden-württembergischen
Landtag 1n Stuttgart, Verhandlungen 3968
57 Abgeordneter Friedrich Stock eb 3960
58 Abgeordneter Dr. Schwarz ebd., 3954

Näheres in: Der Konkordatsprozess, in Zusammenarbeit mıt Hans MÜLLER hg Friedrich
(GIESE Friedrich August Freiherr VO DE  b HEYDTE, Bände, (Veröffentlichungen des nstıtuts
für Staatslehre und Politik eV. 1n Maınz), München

Kıesinger September 1966 1mM Stuttgarter Landtag, vgl Verhandlungen, 23047
61 Ebd., 3946
62 Ebd., 39872
63 Ebd., 3980
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gewählt un:! 1n Folge kam 6S auch in Baden-Württemberg Koalitionsgesprä-
chen UÜberraschend kam, nachdem die CD  E Dezember mit knapper Mehrheit
Hans Filbinger ZU Kandıidaten für die Nachfolge Kıesingers nomıiınıert hatte®*,
Dezember eıne Koalition VO (D  E und SPD zustande. S1e basıerte in der Schulfrage
auf einer Eınıgung darüber, ass die C}  E die christliche Gemeinschaftsschule ach den
Grundsätzen des badischen Schulrechts auch für Südwürttemberg-Hohenzollern ak-
zeptierte und Ianl für diesen Landesteıl eiıne starke staatliche Förderung privater Be-
kenntnisschulen vorsah. Die SPD erreichte darüber hinaus eiıne Befristung der Um-
wandlung VO Bekenntnisschulen bıs 1973 Vor der Verabschiedung des Gesetzes VO

Februar 1967 lag eıne Ser1ie langwieriger Verhandlungen, nıcht 1Ur zwiıischen den
Partnern 1n Stuttgart, auch mıiıt der Bundes jerung, den Kirchen und dem Vatikan.
Carlo Schmid, Bundesminister für Angelegenh  5}eıten des Bundesrates und der Länder,
erwähnt 1n seınen Memoıren regelmäßige Kontakte MIt dem Leıter des Katholischen
Büros iın onn, dem Beauftragten der Fuldaer Bischofskonferenz, Weihbischot Heın-
rich Tenhumberg®>, der se1it Miıtte 1967 mıt der Regierung in Stuttgart 1im Gespräch W3a  $

Schmid Sagtl, se1 der bestallte und durch Persönlichkeit und Einsicht berufene Ge-
sprächspartner des politischen onnn SCWESCH. Seine Gespräche miıt Tenhumberg hätten
sıch nachhaltıg auf die Schulretorm 1in Baden-Württemberg ausgewirkt®®.

Verfassungsnovelle und Ausführungsgesetz wurden Februar 1967 mMI1t großer
Mehrheit die Stimmen VO sıeben Abgeordneten der FDP/DVP beschlossen?.
Artıkel 15 der Landesverfassung autete NUunN:

Duie öffentlichen Volksschulen (Grund- un Haubptschulen) haben dıie Schulform der
christlichen Gemeinschaftsschule.

Öffentliche Volksschulen (Grund- un Hauptschulen) ın Südwürttemberg-Hohen-
zollern, die 31 März 1966 als Bekenntnisschule eingerichtet \A  Tl, hönnen auf Antrag
der Erziehungsberechtigten in staatlich geförderte private Volksschulen desselben Bekennt-
NISSES umgewandelt werden.
Y Das natürliche Recht der Eltern, dıe Erziehung und Bildung ıhrer Kinder mitzubestimmen,
MUSS beiı der Gestaltung des Erziehungs- und Bildungswesens berücksichtigt werden®®

Für die Bekenntnisschulen 1in Südwürttemberg-Hohenzollern hat die Novelle die Um-
wandlung iın prıvate Bekenntnisschulen aut Antrag der Eltern ermöglicht und durch
staatliche Fiınanzıerung erleichtert, WE 1m Gebiet des Schulträgers der Bestand mindes-
tens einer vollgegliederten öffentlichen Volksschule als Gemeinschattsschule gewährleistet
W al. Die staatliche Förderung umfasste den vollen Ersatz der persönlichen und der
notwendig laufenden sächlichen Kosten SOWIle den Ersatz VO  - Baukosten, ach dem Ge-
Seiz mındestens ın öhe der den Gemeinden gewährten staatlichen Zuschüsse.
Das Elternrecht behielt Verfassungsrang, aber in einem ganz Verständnıis.

Filbinger erhielt Sl Wilhelm Hahn Stimmen, sıiehe: N! Ich stehe dazu (wıe Anm 51X
130

Vgl Carlo SCHMID, Erinnerungen, Bern 197% 797805
Vgl ebd., 803
Landtag VO:  - Baden-Württemberg, Verhandlungen 4447 mıit Erklärungen ZUTr Abstimmung.

68 Artikel 1n der Fassung des Anderungsgesetzes VO Februar 1967, 1n Gesetzesblatt für
Baden-Württemberg 16, 1967,
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Posıtıon und Rolle des Bıstums Rottenburg ıIn den Auseinandersetzungen
dıie Schulform ın den Sechzigerjahren

Eın Gang durch die Schulgeschichte zeıgt, dass die Tendenz ZuUur größeren Wıssen-
schaftsorientierung der Schule, Ww1e€e WIr sıe 1mM VOTaUSSECHANSCHCH Abschnıiıtt für die Sech-
zıgerjahre ausgewlesen haben, bereıts Ende der Fünfzigerjahre Spuren hinterließ.
Die Einführung eiınes Bildungsplans ahm Bischof Leiprecht 1n seiınem Hırten-
WO Maı 19586? ZU Anlass für eıne kritische Stellungnahme: Wenn 1n einem
Plan für christliche Schulen abgesehen VO Religionsunterricht das Wort Christus nıcht

finden sel, be1 den Einzeltächern das Wort Gott vermijeden werde, gefährde das die
Erziehung katholischen Christen, die aus dem christlichen Glauben heraus das
christliche Sıttengesetz verwirklichten.

Ausführlich Zing Leiprecht auf die katholische Posıtion 1n der öffentlichen Diskus-
S10N die Schultorm e1IN: Weil es heute schwer ıst, als Christ dem Leben standzu-
halten, zwollen christliche Eltern, dafß ıhre Kiınder ın Elternhaus und Schule den gleichen
christlichen (Greıist dürfen. Sıe wollen, da/ßs der hatholische Glaube nıcht NuUuYTr ım
Religionsunterricht, sondern auch ın den übrigen Fächern ZUY Geltung homme un daß
der Unterricht Dn einer gläubigen Lehrerpersönlichkeit erteılt und werde. Sıe
wollen UNYZ gesagt für das batholische ınd den hatholischen Lehrer ın der hatholischen
Schule. Das ıst heute och das hatholische Schulideal. Nun hat MAN ın etzter eıt Ver-

sucht, dıe Öffentlichkeit glauben machen, da/s hatholische Familıen ın zyachsender
Zahl —O Ideal der batholischen Bekenntnisschule abrücken un für ıhre Kinder die
chriıstliche Gemeinschaftsschule zuunschten. In der Gemeinschaftsschule zwwürden Sagı
MNMAN nämlich die Kinder besten ZUYT Toleranz und Gemeinschaft EYZOREN. Sıcher
sind Toleranz gegenüber einer fremden Überzeugung un echte Gemeinschaft VDOonNn ho-
hem Wert. Wır WISSEN alle, da/fs diese Werte ım Evangelium wurzeln. ber g1ht eine
Rangordnung der Werte. Höher als alles Gerede Von Toleranz steht UNLSY die Reinheit des
Glaubens. UÜonNn diesen Forderungen her gesehen ıst dıe Bekenntnisschule die fort-
schrittlichste Schule. Wır nehmen also altes Schulideal ın die nNnNeue Zeıt hıinein.

Bemerkenswert 1St, mıiıt welcher Klarheıit Bischoft Leiprecht NUur eın halbes Jahr ach
dem Sputnik-Schock”® den Anbruch eiıner »MNCUCH Zeıt« teststellt, 1n der schwer sel,
als Christ dem Leben standzuhalten. Den in der Offentlichkeit entstandenen Eindruck,
dass katholische Famıilien 1in wachsender Zahl VO Ideal der katholischen Bekenntnis-
schule abrückten, verneınt 6r und argumentiert 1m Sınne der Erziehungsenzyklika Dıi1-
viInNı Illius Magıstrı VO 1929 Allerdings g1bt eıne Reihe VO Ereignissen, dıe
die rage auftwerfen, ob Leiprecht 1n seıner Einschätzung des katholischen Mılieus eher
VO  3 iıdeologischer Stereotypenbildung als VO soziologischen Bestandsaufnahmen aus-

geht Eın Beispiel: Der eu«eCc Bildungsplan für das Volksschulwesen wurde 1mM kirchli-
chen Raum auf eiıner BaNzZCh Reihe VO Studientagungen diskutiert, die häufig VO Bı-
schof arl Joseph Leiprecht und dem seıt 1958 amtierenden Leıter des Bischöflichen
Schulamtes, Domkapıtular arl Sınger, mitgestaltet wurden. Be1i der Tagung der katho-
iıschen Erzieherbewegung der Diözese 2. Januar 195971 befand sıch 1mM Referenten-
kreis der Tagung me1ıines 1ssens ZUuU ersten Mal mıt Oberregierungsrat Schmieg
69 Hırtenwort, 1n Kıirchliches Amtsblatt für die 1Özese Rottenburg, Nr 0/1958 VO 18 Aprıil,
45—47
70 Mıt dem Start VO  } Sputnik eröffnete die Sowjetunion Oktober 195/ die Ara der Welt-
raumflüge un! löste damıt 1n Amerika un! Westeuropa Befürchtungen aus, INan se1l wissensmäßßiıg
gegenüber der SowJetunion 1Ns Hıiıntertretten geraten.
/1 Vgl K‘ '9 Nr. 21/1958 VO] Maı,
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VO Oberschulamt Stuttgart eın Reterent, der 1n Anwesenheıt des Bischots und des |DJE
özesanschulreterenten eıne Zr Diözesanleitung konträre Posıtion vorstellte. Schmieg
betonte, dieser 1CUC Plan gebe, WEn DE. auch 1n manchen Formulierungen offensichtlich
eınen Kompromiss darstelle, doch andererseits viele Möglıchkeiten treier Gestaltung des
Unterrichts 1M Hınblick auf eıne ganzheıtliche christliche Erziehung. Eın Aufbruch 1in
den Reihen der Kırche wiırd deutlıich, WEeNnn INnan weıter erfährt, ass der damalıge Leıter
der Diözesanakademie, Dr. TUunO Dreher, diesen Impuls Schmiegs autnahm und 1n der
Aussprache die autf der Tagung versammelte Lehrerschaft aufforderte, diese Freiheiten
doch intens1v wWw1e€e möglich Nufzen. uch die Diıözesanakademıie wolle 1in ihrer Ar-
beit die Möglichkeiten aufzeigen, die sıch in den einzelnen Fächern für eıne yanzheıtli-
che christliche Erziehung ergäben.

Was bısher 1M Katholizismus L11UTr iındıviduell und 1n der Abgeschiedenheit des Prı-
transportiert worden WAal, wurde 11U öffentlich: Auf der Ebene inhaltlıcher Aus-

einandersetzung wurde die Posıtion des Bischots übergangen und VO Laıen W1e€e heraus-
ragenden Vertretern se1nes Klerus ler Akademiedirektor Dr Dreher einfach
ıgnorıert. Leiprecht VO der Diskussion nıcht unbeeindruckt, blieb realpolıtisch aber be]
der Maxımalforderung ach öttentlichen Bekenntnisschulen, obwohl sıch bıs 1n seınen
Mitarbeıiterkreis 1mM Ordinarıat die Stimmen mehrten, die davon abrückten. Die öffentli-
che Auseinandersetzung die Schultorm geriet auch des bischöflichen Rıchtungs-
entscheids iımmer hitziger und unsachlicher. e1ım Tag der Arbeitnehmerschaft
1in Ravensburg 20 Junı 1965 hielt Leiprecht eıne Rede”?, 1n der Gr eine Analogie der
gegenwärtigen Bedrohung der Bekenntnisschule iıhrer Ablösung durch die natıonal-
sozıalıstische Weltanschauungsschule entwickeln suchte: Heute stehen Z01Y ıIn einer
veränderten Sıtyuatıion. ber es geht auch heute ım Süden UNSCYES Landes zwıeder dıe
hatholische Schule. Es geht auch ıIn dieser UNSCTEYT Zeıt wieder Elternrecht und P
ternpflicht. Dıie Methoden sind anders geworden, aber das Ziel ıst das gleiche geblieben.
Man Ul UNLS die Bekenntnisschule nehmen, UNS dıe sogenannte christliche (Jemein-
schaftsschule aufzuzwingen.

Dıie Rezeption der ‚Ravensburger Erklärung« mıiıt ıhrem Versuch, katholi-
sche Eltern moralısch auf die Wahl der katholischen Bekenntnisschule für ıhre Kınder

verpflichten, fiel auch 1mMm katholischen Miılieu unterschiedlich AUuUs. Eınerseıts wurde
die ede VO Kollegen aus der Diözesanleitung be] Kundgebungen ımmer wieder aut-
gegritfen”?, andererseits heifßt 1mM Katholischen Sonntagsblatt: Als VDOY hurzem
Bischof in Ravensburg blar Un bestimmt den Standpunkt der Kırche darlegte, wurde
ıhm das auch Von manchem verübelt, Vn dem MNd:  S das nıcht hätte/*. Dıi1e
Stuttgarter Wochenzeıtung ‚Christ un! Welt-« titelte Biıschof provozıert Schulstreit In
Baden- Wärttemberg”®>.

hne die zeıtgenössısche Diskussion erkennbar berücksichtigen pochte Le1-
precht weıter auf die Gestaltungsprivilegien, die den Kirchen 1n den Nachkriegsjahren
eingeräumt worden und die 1n den Fünfzigerjahren 1mM Rekurs auf das Reichs-
konkordat verteidigt werden konnten, während die inhaltliche Plausıbilität schon da
stark 1in rage gestellt wurde.

Vgl » Tag der Arbeıitnehmerschaft«, 17 K, Nr 26/1965 VO Junı,
/3 Zum Beispiel VO  ‘ Domkapitular Alfred Weıtmann 11 Julı VOT rund 5000 Männern beim
Männertag der Dekanate Tuttlıngen, Rottweıl, Spaichingen, Oberndort und Balıngen auf dem
Dreifaltigkeitsberg bei Spaichingen, vgl »Bischof Dr. Leiprecht provozıerte nıcht«, 1N: KS, Nr
29/1965 VO 18 Julı:, 11

»Keın Schulkampf, sondern ıne gerechte Lösung«, ebd.,
- Vgl ebd
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Fur die Durchsetzung der kontessionellen Erziehungsinteressen hatte die Rotten-
burger Diözesanleitung 1mM evangelıschen Landesbischoft keinen Verbündeten tinden
können?®. In der Schulfrage wurden die Wortwechsel zwischen evangelıscher und ka-
tholischer Kirchenleitung 1ın den Sechzigerjahren aggressiver und 1mM Kontrast
einer Aufgeschlossenheıit tür die Okumene 1in der Bevölkerung wurde 1n der Schulfrage
auf der Ebene der Kirchenleitung der Graben 7zwischen den Kontessionen tieter. Das
Insıstieren auf Elternrecht un:! Bekenntnisschule zementierte die Einzelgängerrolle der
katholischen Kırche 1mM kulturpolitischen Stimmenspektrum.

Tatsächlich stellten sıch innerkirchlich wI1e 1n den Fünfzigerjahren iıne große
Zahl VO  e} katholischen Verbänden und Organısationen öffentlich hinter den Bischof. Be1
den FEinzelstimmen zeıgt eın Durchgang durch die Leserbriete in den Ausgaben des
Katholischen Sonntagsblattes 1965 und 1966 eın anderes Bild Hıer deckt die Mehrheıt
das Handeln der Kirchenleitung 1n der Schulfrage nıcht mehr. Eınıge ziehen aus dem
schulpolitischen Agıeren des Bischofs die Konsequenz des Kırchenaustritts.

Das Hırtenwort ZU Schulsonntag 196677 macht den Eindruck, als habe Bischof
Leiprecht, nachdem dıe katholische Kırche 1mM öffentlichen RKaum ımmer heftiger als
staatsfeindlicher Verhinderer zukunftsträchtiger Retformen aNngCHANSCH wurde, auch für
den Raum der Katholiken die Hoffnung aufgegeben, Mehrheiten VO seıner Posıtion
iınhaltlıch überzeugen können. Er schreıibt: Ile Katholiken In der 10ö7zese haben
e1in Recht darauf erfahren, aAr ıhr Bischof wwährend der VETSANSENCNT Monate ın
der Schulfrage einen unpopulären und wahrhaftıg nıcht leichten Weg i;E.Liebe Brüder und Schwestern! Liebe Eltern! Man hat meınen VorgängerY-fen, als sıch der Abschaffung der hatholischen Bekenntnisschule zuidersetzte. Es hat
den etzten Onaten nıcht Vorwürfen mich gefehlt. Selbst manche Katholiken
haben meıne Einstellung ZUNY Schulfrage nıcht vyerstanden. Wenn ıch aber meinem Hır-
LeNaAamıt nıcht UNLYEU zwerden solll, mMS iıch Ihnen allem Dıie Bekenntnisschule
gefährdet weder die Bıldung UNSCYETYT Kinder noch die Einheit des Volkes. Der ayeltan-
schauliche Liberalıismus UunN die religiöse Gleichgültigkeit dagegen sınd 3, die eine
christliche Erziehung überhaupt In Frage stellen. Für diese Tatsachen und Zusammen-
hänge den Verantwortlichen ın UNSETEIN Land, nıcht 7zuletzt auch allen Eltern, den Blick

schärfen, hevor es spat ıst, ıst Sınnn UN Ziel dieses meınes Hırtenwortes ZU

Schulsonntag 71966.
Nachdem der untıus Ende Oktober 1966 be] Ministerpräsident Kıesinger und dem

Auswärtigen Amt 1n onn erneut die Gewährleistung Zur Beibehaltung bzw. Neueın-
richtung VON Bekenntnisschulen 1mM baden-württembergischen Schulwesen anmahnte,
WI1e S1e Artikel 23 des Reichskonkordats vorsehe, dominıerten Generalviıkar Dr Knaupp
un die Rottenburger Verwaltungsjuristen| Schuler und Frıitz Enderwitz mıiıt Jurist1-
scher Argumentatıon die Rottenburger Beıträge ZUr Auseinandersetzung 1ın der Schul-
irage. Das Bischöfliche Ordinarıat legte dem Tıtel Reichskonkordat und Schulfrage”®

Am Maı 1966 wIıes Landesbischot Dr. Eichele ıne Anfrage des Bischöflichen Ordinarıats
nach eiıner gemeınsamen Stellungnahme der Landeskirchen in der Schulfrage zurück, da 15 1INS
Grundsätzliche hıinein unterschiedliche Vorstellungen bestehen. (Aktenbestand »Schulkampft Ba-
den-Württemberg« der Kırchlichen Akademie der Lehrerfortbildung Obermarchtal, Ordnungs-
zıffer 1)
TT Hırtenwort, 1: Kırchliches Amitsbilatt für die 10zese Rottenburg, Nr 8/1966 VO Sep-
tember, 1011
78 »Reichskonkordat und Schulfrage. Eıne Stellungnahme des Bischöflichen Ordinarıats Rotten-
burg«, 1n K5, Nr. 46/1966 VO November,
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eıne eCue Stellungnahme VOI, dıe auf Eınhaltung der Vereinbarung des Reichskonkor-
ats drängte

Das Kultusministerium begann dieser Ansprüche mıt der Biıldung VO ach-
barschaftsschulen 1ın Südwürttemberg-Hohenzollern, wobei dıese, Konflikten aus-

zuweıchen, zunächst als ‚Schulen ohne Schultorm« geführt wurden. Die Diözesen Rotten-
burg und Freiburg beantragten darautfhin beim Verwaltungsgerichtshof 1n Mannheim
eine gerichtliche Entscheidung, ob 1n Südwürttemberg-Hohenzollern 1m Zuge des
Schulentwicklungsplanes diese Nachbarschaftsschulen hne Schultorm eingerichtet
werden dürtten??. Bevor der Gerichtshoft 1mM Februar 1967 einem Entscheıid kam,
schloss sıch die CD  e 1m Zuge der Koalıtionsgespräche in der Schulfrage der SPD-
Posıtion und das Bıstum Rottenburg stand mıt seinen Interessen auf verlorenem Pos-
ten. Den VO der Regierungskoalition VO CDU/SPD vorgelegten Schulgesetzentwurf
Oommentierte das Katholische Sonntagsblatt ın seiner Ausgabe VO 29 Januar 1967

dem Tıtel Tausend Bekenntnisschulen fallen bzw mıt Blick auf die Umwand-
Jungsbedingungen für Bekenntnisschulen 1in Privatschulen als (zesetz ZUY Verhinderung
privater Bekenntnisschule.

Am Aschermittwoch 1967 beschloss der Landtag den schriftlichen Protest der Or-
dinarıate Freiburg und Rottenburg Rechtsbruchs, unterzeichnet VO den Gene-ralvıkaren Föhr und Knaupp VOTLr Augen®® mıt 89 Stimmen das Gesetz ZUr nde-
rung der Landesverfassung und ZuUur Ausführung des Artikels 15 der Verfassung.

Aufschluss ber die Beteiligung der katholischen Kırche den polıtischen Ver-
handlungen 1n der entscheidenden Phase z1bt eın erboster Brief des Freiburger Erzbi-
schofs ermann Schäufele VO Februar 1967 Kardıinalstaatssekretär Amleto
Gıilovannı Cicognanı®:

Ew. MINENZ hatten M1LYT 37 Dezember VETZANZENEN Jahres geschrieben: Es ıst ein eh-
renvoller Auftrag des Heıiligen Vaters, Ihnen versichern, daß der Heılıge Stuhl nıcht

den nötıgen Schritten fehlen lassen wird, die konfessionellen Schulen verteidigen:
un dass die Apostolische Nuntıatur ın Bad Godesberg schon diesbezügliche Weısungen CT-
halten hat
Der Apostolische Nuntıus ın Deutschland, Msgr. Corrado Bafıle, hat dıe Behandlung dieser
Frage leider nıcht selber ın die 'andIEr hat den Direktor des Kommuissarıats
der deutschen Bischöfe in Bonn, Msgr. einrich Tenhumberg, Weihbischof VO  > Münster,
damıit beauftragt, miıt den Mitgliedern der Bundesregierung un der Landesregierung
verhandeln. Diese Verhandlungen fanden jedoch STA} ohne dabe: dıe Vertreter der beiden
daran ınteressierten Diözesen konsultieren, J4 ohne sSze überhaupt —“O  S Anfang über
dıe Entwicklung der Besprechungen informieren. Diese wurden ın einer derart agen
und unentschiedenen Weise geführt, da/ß die Regzerung 99}  S Baden- Wäürttemberg dabe: dıe
UÜberzeugung gewinnen konnte, der Heilige Stuhl wwerde nıchts unternehmen, WEeNnn dıe
Artıkel un verletzt ayürden. Msgr. Tenhumberg kann, WE seine Ausführungen be-
weısen, nıcht als kompetent ın einer derart eiklen Frage, 1LE die Frage der konfessio-
nellen Schulen ın Baden-Württemberg ıst, angesehen ayerden.

Vgl »Klage beım Verwaltungsgericht«, 11 K5, Nr.50/1966 VO 14 Dezember, uch:
»Eıne Erklärung des Bischöflichen Ordinariats Rottenburg«, 1: K5S, Nr. 51/1966 VO: Dezem-
ber, E »FEıne Brüskierung. eıtere Stellungnahme des Biıschöflichen Ordinarıiats Rottenburg«,
eb

Schreiben VO:  - Erzbischöflichem Ordinariat Freiburg un Bischöflichem Ordinarıiat Rotten-
burg die Mitglieder des Landtags Baden-Württemberg VO Februar 1967, 1n: Aktenbestand
»Schulkampf Baden-Württemberg« der Kırchlichen Akademie der Lehrerfortbildung ber-
marchtal, Ordnungsziffer I1
81 Abschrıiuft 1 DAR 137 da/ 778®
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Trotz wiederholter Bıtten hat der Apostolische Nuntıus sıch geweıgert, rechtzeitig der Re-
gıierung Von Baden-Württemberg ıne Note senden, damit Verhandlungen muiıt dem
Heilıgen Stuhl ın Gang bringen. Er erklärte vielmehr Warten wollen, hıs die Regıe-
rUNS Uon Baden-Württemberg sıch selbst die Nuntiıiatur wenden ayerde. Die Regi:erung
aAber hat 1e5s5 nıcht gelan, sondern S abgelehnt, muiıt dem Heıilıgen Stuhl verhan-
deln, un zeıgte sıch NT dazu bereit, miıt der Apostolischen Nuntıatur mehr oder wenıger
unverbindliche Unterredungen führen. Trotz alldem ıst VO:  S seıten der Apostolischen
Nuntziatur hıs Zum Februar nıchts DONn entscheidender Bedeutung unternommen zyorden.
Fs ıst wohl auch der Erwähnung wert, dass der Abpostolische Nuntıus dem Minısterpräst-
denten DON Baden-Württemberg, Filbinger, erklärt hat, zyolle das an (Gesetz ın
Schweigen passıeren lassen, Wenn dafür dıe Errichtung VO  - batholischen Privatschulen, WE
LE NuTr für Südwürttemberg-Hohenzollern vorgesehen ıst, auf das an Land ausgedehnt
werde. och bonmnte Msgr. Bafıle nıcht einmal dies erreichen.
Die Diözesen Rottenburg Un Freiburg fühlten sıch hıs ZU Februar, dem Iag der defi-
nıtıven Entscheidung über das Gesetz, 919}  x der Apostolischen Nuntiatur ım Stich gelassen.
Den etzten Presseinformationen zufolge WAarEe das Außenministeriuum nunmehr bereit, die
an rage vermuttels eines Gespräches miıt dem Apostolischen Nuntıus stillschweigend
beizulegen.
Das Konkordat zayıschen dem Apostolıschen Stuhl un dem Deutschen Reich ıst schwer
merletzt zyorden. Die beiden Diözesen hoffen jedoch, daß der Heilıge Stuhl bei der Bundes-
regıerung ın ZAaNnNZ energischer VWeıse Protest einlegen wırd un verlangen wird, dafß durch
einen Prozeß beim Bundesverfassungsgericht autorıtatıv geklärt wird, daß das Land Ba-
den-Württemberg auf Grund des Art. seiner Verfassung Un infolgedessen auch kraft des
Grundgesetzes verpflichtet ist, das Konkordat einzuhalten.
Manche Anzeıichen lassen befürchten, dafß das Konkordat, falls das Staatssekretarıiat Seiner
Heiligkeit diese Verletzung durch den Landtag VDoNn Baden-Württemberg einfach hın-
nımmlt, DON nıemandem mehr ın der anZeEN Deutschen Bundesrepublik beachtet werden
wıird.

Die baden-württembergischen Bischöfe sahen sıch VO untıus Batıile und Weihbischof
Tenhumberg 1m Stich gelassen und hegten die letzte Hoffnung auf einen Protest des
Heıliıgen Stuhles die Schulgesetznovelle bei der Bundesregierung. In dieser Miıssı-

unternahmen Generalvikar Dr Knaupp, Prälat Weıtmann und der Bischöfliche Se-
kretär Eberhard Mühlbacher auf Beschluss einer außerordentlichen Sıtzung des 1Dom-
kapitels VO Februar hin Februar 196/ einen Besuch 1mM päpstlichen
Staatssekretariat 1m Rom. Das Ergebnis des Gesprächs miıt Erzbischoft Antonıo Samore,
dem Sekretär für die außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten Heıiligen Stuhl,
dokumentiert eıne Aktennotiz Prälat Weıtmanns VO Februar 196782 Rom verwel-
gerte der rechtlichen Zulässigkeıit mıiıt Blick auf die Durchsetzbarkeit der For-
derungen den völkerrechtlichen Protest die Verfassungsnovelle und wollte die
Verletzung des Reichskonkordats durch den baden-württembergischen Landtag nıcht

hoch hängen. Damıt War allen Bemühungen der Bischöte Leiprecht und Schäufele
den Erhalt der katholischen Bekenntnisschule als öffentlicher Schule die Grundlage

Eın Brief Generalvikar Knaupps Erzbischof Samore VO 23 Februar
1967° signalisiert das widerwillige Einschwenken der Rottenburger Kirchenleitung auf
die römische Linıie.

Wıe schwer den Rottenburgern dieser endgültige Abschied VO  3 der katholischen
Bekenntnisschule als orm öffentlicher Schule fiel, Yerdeutlichen die Anmerkungen

Aktennotiz über den Besuch 1m päpstlichen Staatssekretarıiat in Rom Februar 196/, 11
DAR 1 H da/ 72®%

Briet Generalvikar Knaupps Erzbischof Samore VO Februar 1967 (Nr eb
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Generalvikar Knaupps ZuU Fortgang der Dınge: Wır MuUuSsSEN ın diesem Zu-
sammenhang freilich ziederum darauf hinweisen, da/s jede Andeutung einer Verhand-
[ungsbereitschaft des Heiligen Stuhls sowohl DVOoNn der Landesregierung Von Baden-
Württemberg 701E vUon der Presse hbereits als Eingeständnis mMA1t der durch das CC Schul-
geseLZ geschaffenen Lage ausgedeutet zmırd. Daß der Heılıge Stuhl dıe Verletzung des
Konkordats beklagt un dem Schulgesetz selbst miıt Sorgen und Reserve begegnet,
zwird in den Presse- Veröffentlichungen mehr oder wenıger verschwiegen. Wır hitten FEu-

zuzuwenden.
Exzellenz, Ihre Aufmerksamkeıit diesem Umstand ın den beigelegten Pressenotiızen

Wır merhehlen nıcht, daß bei dieser Stellungnahme V“O:  x Regzerung Un Öffentlichkeit
der hlare un entschiedene Kampf UNSCYES Bischofs dıe Erhaltung der hatholischen
Schule ın Südwürttemberg Un Hohenzollern ın eın schiefes Licht geralt. Der Bischof e7-
scheint nach den Pressemeldungen V“O Heiligen Stuhl praktisch desavourert. Wır
erlauben UNS deshalb ın Abwesenheit UNSCYES Bischofs und ohne sein Wıssen e1Nn-
dringlich darum bitten, moge VUon seıten des Heilıgen Stuhls ın irgendeiner VWeise
e1in Wort des Dankes und der Anerkennung für die Haltung des Bischofs ausgesprochen
werden oder ıhm eine entsprechende bırchliche Ehrung zuteıl werden. Es wırd den
hkhommenden Verhandlungen über dıie Durchführung des Schulgesetzes NuYTr nutzen, Wenn

Landesregierung Un Öffentlichkeit sıch darüber blar sind, da/s der Bischof UoNn Rotten-
burg UuN der Heilige Stuhl nıcht gegeneinander ausgespielt zwerden hönnen.

Die Anerkennung Roms für Leiprecht blieb nıcht AaUus. Im September 1967 schrieb
der päpstliche Staatssekretär, Kardinal Cicognanı: Der Heilige Stuhl beklagt erneult dıie
erfolgte Verletzung des Konkordates, Un ıst ıhm eın Anliegen, dıie Tätigkeit Eurer
Exzellenz und ıhren kraftvollen FEıinsatz ın Verteidigung der Rechte der Kırche ın der
Schulfrage ohnend anzuerkennen®8*+. Zugleich heißt dort aber Der Heilige Vater, dem
die brennende Hırtensorge Eurer Exzellenz zwvohlbekannt ıst, hat das molle Vertrauen,
daß Sıe alles ın Ihrer Macht stehende IUn werden, dıie christliche Erziehung der Ju-
gend den schulischen Verhältnissen sıchern. Dieser Akzent der Ver-
pflichtung auf die schulischen Verhältnisse stellte siıcher, dass die Anerkennung
für Leiprecht nıcht zugleich einen Schatten auf die Vermittlung Bafiles und Tenhum-
bergs wart

Grundlinien des Handelns des Bıstums Rottenburg
1mM Streıt die Bekenntnisschule

Ziel dieses Beıtrags 1St, Posıtion und Rolle des Bıstums Rottenburg 1im Streit die
katholische Bekenntnisschule 1in Württemberg den Jahren 1945—1967 betrachten,
Fassen WIr.

diesem Beispiel mehr ber kirchliches Agıeren in der Offentlichkeit erfahren.

Im kulturpolitischen Stimmenspektrum geriet die katholische Kırche miıt iıhrer ein-
deutigen Option für die Bekenntnisschule 1n den Fünfzigerjahren 1n ine Außenseiter-
rolle Außerhalb der katholischen Kirche stiefß das Gedankengut durchgängig auf -
rückweisung. Die Rottenburger Bistumsleitung beschränkte sıch darauf, alle erreichbaren
Potentiale 1m Raum der Kıirche für eine arte Haltung in der Forderung ach katholi-

»Anerkennung des Vatikan«, 1n K5 Nr 43/1967 VO: Oktober,
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schen Bekenntnisschulen mobilisieren. Somuit blieb in der Schulfrage eın konstruktiver
Dialog in und mıiıt der Offentlichkeit ber weıte Strecken AUuUs.

Dıiese Haltung, bestimmt durch maxımale Grundsatzforderungen, konnte ungeach-
fet aller gesellschaftlichen Veränderungen eın Vierteljahrhundert katholischer ach-
kriegsschulgeschichte überdauern und die Volksschulen 1n Südwürttemberg als wichtige
Instanzen moderner Gesellschaft wesentlich mıtprägen, weıl der Bestand der Bekennt-
nisschulen 1mM Reichskonkordat verankert WAar und nıemand der Schulfrage das
gesamte staatskirchenrechtliche Gefüge 1Ns Wanken bringen wollte.

1 )ass die Bekenntnisschule als öffentliche Schule 1n Südwürttemberg-Hohenzollern
96/ iıhr Ende fand, 1st 1mM Wesentlichen Folge der fortgeschrittenen Modernisierung 1n
der Gesellschaft. Di1e integralistischen Vorstellungen des traditionell-katholischen Be-
kenntnisschulkonzepts gerieten in pannung ZU gesellschaftlichen Modernisierungs-

rOzZCSS, der schulische Bildung als eigenständiges und funktionsorientiertes gesell-
schaftliches Teilsystem neben, nıcht hınter der Religion

Kirchliche Autorıitäten WwI1e€e Bischof Leiprecht reaglerten auf die Veränderungen
ennoch immer wieder mıiıt dem Versuch, die zunehmende Überlappung der sozialmo-
ralischen Milieus durch eine gezielte Konzentratıiıon und Abschottung der erreichbaren
Kräfte 1mM Katholizismus 1m Sınne der traditionell-katholischen Posıtion einzudämmen.
S1ie beharrten auf den gesellschaftliıchen Gestaltungsprivilegien, die in den unmittelbaren
Nachkriegsjahren Salz anderen Bedingungen eingeräumt worden ‘9 die ZW aar

rechtlich abgesichert WAarcll, deren Plausibilität der Gesellschaft aber nıcht mehr e1nN-
sichtig WAal. Das usstfe auf längere Sıcht scheitern. uch innerhalb der Kirche jeß sıch
das Festhalten traditionellen Formen nıcht mehr plausıbel machen. Es blieb eın
Raum für eın zeitgenössisches Bewusstseın, das der Dynamik und Wandelbarkeit gesell-
schaftlicher Strukturen Rechnung hätte. Leiprechts Vorgabe, mMIi1t der Posıtion
PIo Elternrecht und Bekenntnisschule umfassend für die Katholiken VO Süudwürttem-
berg un! Hohenzollern sprechen können, War faktisch nıcht mehr abgedeckt. Er be-
anspruchte eiıne hierarchische Leıtung, obwohl immer wenıger Katholiken ıhm tol-

bereit Die Ungleichzeitigkeit der Gedanken zwischen gesellschaftlicher
Offentlichkeit un! katholischer Kirchenleitung provozıerte eiıne Verschärfung 1mM Ton
der politischen Diskussion, die ein großer eıl der Bevölkerung nıcht wollte.

Beeinflusst VO den konkreten Lebensbedingungen und gängıgen Daseinsdeutungen
ihrer eıt die Katholiken in ständıg zunehmendem Ma(fße nıcht mehr bereıit, AaUTLO-
rıtatıv vorgetragene, ıhrem SECNSUS fidei« zuwiderlaufende Forderungen Zr Wahl der
Schultorm inzunehmen. Katholiken, die den gesellschaftlichen Entwicklungen aufge-
schlossen 1, beanspruchten Gewı1ssens- un Entscheidungsfreiheit bıs hın ZUr

konfessionell neutralen Gemeinschaftsschule. Sıe verlangten theologische und pädagogı1-
sche Kriterien für die Qualität christlich-relig1öser Sozialisation. FEın relig1öses Deu-
LunNgssSysStem, das strikter kirchlicher Kontrolle alle Lebensbereiche umfasste, WAar

unbrauchbar geworden. Die Schere zwischen dem, w as die Kirchenleitung vertrat, und
dem, W as die Mehrzahl katholischer Christen in der Schulfrage wollte, öffnete sıch 1M-
INner weıter. IDIE nıvellierte Mittelstandsgesellschaft: veränderte den Sozialkörper des
Katholizismus. Schrittweise entternte sıch das Kirchenvolk VO seiner Leıtung, immer
selbstbewusster und kompromissloser wurde der Widerstand vertreten. TIrotz außerlich
tester Kirchenbindung, Ww1e€e s1e ELTW 1n öffentlichen Voten katholischer Verbände ZU

Ausdruck kam, etablierte sich zunächst 1n aller Stille eine den Appellen der Kirchenlei-
tung zuwiıiderlaufende Praxıs. Eltern auf dem Land nıcht bereit, des Vorteıils
der Bekenntnismäßigkeit der Schule willen, schulorganisatorische Nachteile w1e den C1I-

schwerten Zugang weıterführenden Schulen oder Einschränkungen 1m Ausbildungs-
angebot nıcht voll ausgebauten Schulen hinzunehmen. In einem Zzweıten Schritt wurde
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1im öffentlichen Gespräch die traditionell-katholische Posıtion auch wenn S1e VO

Amtsträgern vorgebracht wurde VO La1:envertretern WI1e€e VO Klerus 1im Beıisein der
Kirchenleitung eintach übergangen. In einem dritten Schritt sıch expliziter ötffent-
liıcher Widerspruch bıs hın ZU lautstarken Widerspruch die Kirchenleitung. Es
kam Kiırchenaustritten.

Die Appelle der Kirchenleitung, die och VO Kirchenbild der >SOC1etas perfecta«
ausgıngen, prallten auch Katholiken ab Versuche, Katholiken, die der zeıtgenÖss1-
schen Legitimität VO Dynamik und Wandelbarkeit 1n der Schulfrage Rechnung tragen
wollten, auUSsZUgrFENZCN, schlugen fehl Die Kirchenbindung der Katholiken lockerte siıch
immer mehr Die strukturelle Modernisierung der Gesellschatft, die sıch in einer Aus-
differenzierung un! Individualisierung sozıaler Beziehungen und persönlicher Lebens-
führung Ausdruck verschaffte, blieb in der Schulfrage auch in den Sechzigerjahren VO
Seıiten der Rottenburger Kirchenleitung unbeantwortet. Der kirchliche Einfluss auf das
Bıldungswesen verlor entscheidend Gewicht.


